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Einleitung 

 

Durch ansteigende Zahlen vernachlässigter und misshandelter Kinder in den letzten Jah-

ren sowie einer verstärkten medialen Präsenz dieser Fälle, ist bundesweit eine Debatte 

über einen effektiveren Schutz von Kindern entbrannt. In der Folge starteten einige Bun-

desländer Projekte, die auf Prävention, frühzeitige Erkennung problematischer Kindheits-

verläufe und Abwendung dieser durch passgenaue Hilfen abzielten. 

 

Im Vorlauf der Einrichtung der Koordinierenden Kinderschutzstellen in Bayern wurde ab 

2006 über zwei Jahre das Projekt „Guter Start ins Kinderleben“1 durch vier verschiedene 

Bundesländer, unter anderem Bayern, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Thürin-

gen, evaluiert. In Bayern waren die Modellstandorte in zwei Städten und zwei ländlichen 

Kommunen zu finden. Das Projekt beinhaltete Maßnahmen zur Verbesserung der interdis-

ziplinären Kooperation zwischen Jugendhilfe, Sozial-, Erziehungs-, Gesundheitswesen 

und Justiz sowie zur Schaffung und Verbreitung von Angeboten sogenannter „Früher Hil-

fen“2 für belastete Familien. Die Gesamtevaluation wurde durch die Uniklinik Ulm, Abtei-

lung Kinder- und Jugendpsychiatrie, unter Leitung von Prof. Dr. Jörg Fegert durchgeführt. 

 

Im Jahr 2008 beschloss die Bayerische Staatsregierung, auf Grund der Evaluationsergeb-

nisse des Projekts „Guter Start ins Kinderleben“, die finanzielle Förderung der Koordinie-

renden Kinderschutzstellen (KoKi) über das damalige Bayerische Staatsministerium für 

Arbeit und Sozialordnung, Familien und Frauen (jetzt: Bayerisches Staatsministerium Fa-

milie, Arbeit und Soziales)3. Die Projektphase über zwei Jahre hatte gezeigt, dass sowohl 

im städtischen, als auch im ländlichen Raum durch die Einrichtung der Koordinierungsstel-

len erste Erfolge im Sinne einer Prävention problematischer Kindheitsverläufe erzielt wer-

den konnten. 

 

Die tatsächliche Einrichtung der KoKis in den Kommunen begann schließlich ab 2009. Es 

gibt in fast allen Kommunen Bayerns Koordinierende Kinderschutzstellen in unterschiedli-

cher Ausgestaltung. Grundlegend bei der Ausgestaltung ist die Richtlinie zur Förderung 

                                                
1 Informationen zum Pilotprojekt „Guter Start ins Kinderleben“ im Internet unter: https://www.uniklinik-

ulm.de/kinder-und-jugendpsychiatriepsychotherapie/forschung-und-arbeitsgruppen/sektion-paedagogik-

jugendhilfe-bindungsforschung-und-entwicklungspsychopathologie/guter-start.html 
2 Eine Definition des Begriffs Frühe Hilfen findet sich im Glossar. 
3 Informationen zu den KoKis in Bayern unter: https://www.stmas.bayern.de/kinderschutz/koki-

netzwerke/index.php 
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Koordinierender Kinderschutzstellen4, KoKi – Netzwerk frühe Kindheit, in der Bekanntma-

chung des Bayerischen Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales vom 21. Janu-

ar 2020, Az. V2/6524.01/32. 

 

Der Landkreis Miltenberg hat die Chancen erkannt, die sich über solch eine Stelle bieten. 

Die auf Niedrigschwelligkeit angelegte KoKi ist sowohl für die Bürgerinnen und Bürger, als 

auch für Fachleute eine wichtige Querschnittsstelle. Es gibt z.B. unverbindliche und auf 

Wunsch auch anonyme Beratung, eine Vermittlung an passende Stellen und Angebote für 

Familien mit Kindern im Alter bis zu 6 Jahren oder eigene Angebote. Neben diesen Leis-

tungen ist die Vernetzungsarbeit aller im präventiven Kinderschutz aktiven Stellen ein wei-

terer wesentlicher Bestandteil. 

Die Schaffung einer Koordinierenden Kinderschutzstelle wurde deshalb für das Haushalts-

jahr 2009 durch den Jugendhilfeausschuss beschlossen. Die KoKi startete mit einer Voll-

zeitstelle ab August 2009 und wurde ab Juli 2010 zusätzlich mit einer Halbtagsstelle erwei-

tert. Im September 2018 wurde die KoKi durch drei Halbtagskräfte besetzt. Seit April 2022 

arbeiten in der KoKi zwei Mitarbeiterinnen, die sich aktuell den Stellenanteil mit 34,5 Stun-

den und 24,5 Stunden aufteilen. 

 

Seit dem 01.01.2012 ist das Bundeskinderschutzgesetz (BKiSchG)5 in Kraft. Aus den Pa-

ragrafen des Artikel 1, dem Gesetz zur Kooperation und Information im Kinderschutz 

(KKG), ist auch ein Arbeitsauftrag für die Koordinierende Kinderschutzstelle abzuleiten, 

der Berücksichtigung in dieser Konzeption findet. 

2021 wurde der Artikel 1 und das SGB VIII stellenweise durch das Kinder- und Jugend-

stärkungsgesetz ergänzt, die Änderungen werden in der aktuellen Arbeit miteinbezogen. 

 

                                                
4 Die Förderrichtlinie der KoKis in Bayern findet sich im Anhang. 
5 Die relevanten Gesetzestexte zum BKiSchG/ KKG finden sich im Anhang (Ergänzungen durch das KJSG 

eingearbeitet). 
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1   Koordinierende Kinderschutzstelle - KoKi 

 

1.1  Organisatorische Eingliederung im Sachgebiet Kinder, Jugend und Familie 

 Die Abteilung, Kinder, Jugend und Familie, des Landratsamtes Miltenberg gliedert sich 

in die Sachgebiete 20 und 22. 

Das Sachgebiet 20 Kinder, Jugend und Familie/Verwaltung und Jugendsozialarbeit um-

fasst den Sachbereich 201 Geldleistung & Verwaltung und den Sachbereich 202 Jugend-

sozialarbeit & Jugendberufshilfe. 

 

Die KoKi gehört zum Sachgebiet 22 Kinder, Jugend und Familie/Soziale Dienste und ist di-

rekt dem Jugendamtsleiter unterstellt.  

Die Koordinierende Kinderschutzstelle ist im Sachbereich 221 Frühe Hilfen, Jugend und 

Familie angesiedelt. Diesem Sachbereich zugeordnet sind außerdem der Fachdienst 

Adoption, die Fachstelle für Familienangelegenheiten, der Fachdienst Jugend & Freizeit, 

sowie der Fachdienst Suchtprävention. 

 

1.2  Personelle und räumliche Ausstattung 

 Die KoKi ist mit 1,5 Stellen besetzt, aufgeteilt in zwei Stellen. Die beiden Stellen umfas-

sen 34,5 Wochenstunden und 24,5 Wochenstunden. Die Stelleninhaberinnen sind Diplom-

Sozialpädagogin (FH) Claudia Kallen und Diplom-Sozialarbeiterin (FH) Evelyn Zöller. 

 

Das gemeinsame Büro von Frau Kallen und Frau Zöller befindet sich im Landratsamt Mil-

tenberg, Dienststelle Obernburg, Römerstr. 18-24, 63785 Obernburg, Zimmer 2.11. 

Persönliche Beratungen vor Ort in der Dienststelle sind auf Wunsch auch in einem ande-

ren Büro möglich, um die Privatsphäre zu wahren. 

 

1.3  Erreichbarkeit 

 Die Fachkräfte der Koordinierenden Kinderschutzstelle sind im Rahmen der offiziellen 

Öffnungszeiten des Landratsamtes Miltenberg im Büro erreichbar. Dort sind die Fachkräfte 

telefonisch oder persönlich ansprechbar. Es muss grundsätzlich kein Termin vereinbart 

werden für eine persönliche Vorsprache, eine vorherige Anmeldung erleichtert jedoch die 

Koordination. 

Über einen Anrufbeantworter wird die Erreichbarkeit auch bei Außendienstterminen si-

chergestellt. Bei gewünschtem Rückruf erfolgt dieser in der Regel innerhalb des gleichen 

oder nächsten Arbeitstages, sofern sich die gewünschte Mitarbeiterin der KoKi nicht im Ur-
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laub befindet. Im Falle eines Urlaubs befindet sich auf dem Anrufbeantworter ein entspre-

chender Text mit Abwesenheitszeiten und Rufnummer der Vertretung. 

Bei Urlaub einer der Fachkräfte ist die gegenseitige Vertretung durch die andere Fachkraft 

gesichert, die kurzfristige Erreichbarkeit wie oben beschrieben gewahrt. 

 

Erreichbar sind die Fachkräfte der KoKi folgendermaßen: 

Claudia Kallen: Tel.: 09371 501-611; E-Mail: claudia.kallen@lra-mil.de 

Evelyn Zöller: Tel.: 09371 501-610; E-Mail: evelyn.zoeller@lra-mil.de 
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2   Ausgestaltung der KoKi 

 

2.1  Aufgaben 

 Zu den Aufgaben der Koordinierenden Kinderschutzstelle gehört unter anderem die un-

abhängige Beratung, Information und Navigation von Bürgerinnen und Bürgern des Land-

kreises, sowie von Fachkräften aus dem Bereich der Jugendhilfe, des Sozial-, Erziehungs- 

und Gesundheitswesen sowie der Justiz. Diese Fachkräfte sind wichtige Kooperations-

partner in der Arbeit der KoKis. Sehen Sie hierzu auch Punkt 4 mit Unterpunkten. 

 

Die unabhängige Beratung erfolgt grundsätzlich zu allen Themenbereichen, die zum Ar-

beitsfeld eines Jugendamtes gehören. Dies sind beispielsweise Beratungen zu persönli-

chen Problemlagen, mögliche erzieherische oder wirtschaftliche Hilfen, die über das Ju-

gendamt angeboten werden oder auch zu Hilfen und Institutionen, die für Familien in 

eventuell belasteten Situationen in der näheren Umgebung zu finden sind. 

Die KoKi berät Eltern zudem speziell zu Themen der frühen Kindheit, etwa zur Entwick-

lung und Erziehung eines Kindes in den ersten Lebensjahren, und damit einhergehende 

Fragestellungen. 

Neben der direkten Beratung sind deshalb auch Bildungsangebote für Eltern zu diesen 

Themenstellungen ein wesentlicher Bestandteil der Arbeit der KoKi. Sehen Sie dazu auch 

den Punkt 6.1 mit Unterpunkten. 

 

Die Beratung erfolgt auf Wunsch anonym, sie ist unverbindlich, kostenfrei und erfordert 

keine gravierende Problemstellung. 

In Bezug auf die Beratung von Fachkräften (§ 8b Abs. 1 SGB VIII) ist gesondert die Mög-

lichkeit der anonymen Fallberatung zu erwähnen. Dies bedeutet, dass die Fachkraft nicht 

den Namen der Familie nennen muss, zu der sie sich unverbindlich beraten lassen möch-

te. 

Mit dem Bundeskinderschutzgesetz (BKiSchG) Artikel 1, Gesetz zur Kooperation und In-

formation im Kinderschutz (KKG)6, ist diese Art der Beratung als rechtlich definierte Auf-

gabe dazu gekommen. Die KoKi fungiert für die Kooperationspartner, die mit Kindern der 

Altersgruppe 0-10 Jahre (= max. bis Ende Grundschulzeit) arbeiten, als sogenannte „In-

soweit erfahrene Fachkraft“7. Die insoweit erfahrene Fachkraft soll zur Fallbesprechung 

hinzugezogen werden und sich im Themenbereich des Kinderschutzes besonders gut 

                                                
6 Die relevanten Gesetzestexte zum BKiSchG/ KKG finden sich im Anhang. 
7 Eine Definition zur „insoweit erfahrenen Fachkraft“ findet sich im Glossar. 
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auskennen. Die KoKi im Landkreis Miltenberg bietet seit Beginn diese Leistung im Rah-

men der anonymen Fallberatung für die Kooperationspartner an. 

 

Im Rahmen der Netzwerkarbeit ist eine weitere Aufgabe die Bereitstellung von Angeboten 

zur Schulung und Fortbildung der Kooperationspartner. Die KoKi bietet unter diesem As-

pekt eigene Vorträge sowie Veranstaltungen mit externen Referenten zu Themen des Kin-

derschutzes und der Prävention an. Sehen Sie hierzu auch Punkt 7.1.4. 

 

Die Koordinierende Kinderschutzstelle arbeitet mit der Grenze des § 8a SGB VIII8, d.h. bei 

einer durch die KoKi festgestellten drohenden oder bereits eingetretenen Kindeswohlge-

fährdung muss die Beratung und weitere Prüfung an den Allgemeinen Sozialen Dienst ab-

gegeben werden. Eine nähere Beschreibung dazu finden Sie unter dem Punkt 3.2.3. 

 

2.2  Ziele 

 Grundsätzliches Ziel der Koordinierenden Kinderschutzstelle ist die Vorbeugung vor 

und die Vermeidung von Vernachlässigung und Gewalt gegenüber Kindern, insbesondere 

im Altersbereich 0-3 Jahre und im Vorschulalter. 

Der Anfang eines Kinderlebens ist entscheidend für die weitere kindliche Entwicklung. 

Manche Eltern benötigen auf Grund schwieriger Lebenssituationen Unterstützung in der 

Betreuung und Erziehung ihres Kindes. 

Das frühzeitige Erkennen von Belastungen und Risiken ist eine Chance zur Veränderung. 

Das rechtzeitige Aufzeigen möglicher Hilfs- und Unterstützungsangebote kann Belastun-

gen abbauen und problematische Verläufe verhindern, sodass die körperliche, kognitive 

und emotionale Entwicklung eines Kindes einen guten Verlauf nehmen kann – für einen 

guten Start ins Kinderleben! 

 

Der Landkreis Miltenberg verfügt über ein vielfältiges Angebot an Anlaufstellen und Ein-

richtungen, die Hilfen und Unterstützung für Familien mit Kindern im Alter von 0-6 Jahren 

anbieten. Die Koordinierende Kinderschutzstelle nimmt eine Navigationsfunktion ein, die 

über die verschiedenen Angebote und Strukturen informiert ist und diese Informationen 

passgenau vermittelt. 

 

 

                                                
8 Der Gesetzestext des § 8a SGB VIII findet sich im Anhang. 
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Wichtig ist insgesamt, dass über die KoKi unabhängig schnelle und unbürokratische Hilfe-

stellung gegeben werden kann. 

Der Aufbau nachhaltiger Kooperationsstrukturen ist ein weiteres wichtiges Ziel der KoKi. 

Eine Vernetzung aller für den Kinderschutz relevanter Stellen aus Jugendhilfe, Sozial-, Er-

ziehungs-, Gesundheits- und Bildungswesen, der Polizei sowie der Justiz ist unerlässlich, 

um mehr Effizienz im bereits bestehenden Hilfesystem zu erreichen. Auch diese Aufgabe 

wird durch den Art. 1 BKiSchG von den Jugendämtern eingefordert und ist im Landkreis 

Miltenberg bereits seit der Schaffung der Stelle 2009 bei der KoKi verankert. 

Nur durch eine bessere Abstimmung und Zusammenführung der verschiedenen Herange-

hensweisen einzelner Professionen wird es gelingen, problematische Kindheitsverläufe zu 

mildern sowie Vernachlässigung und Kindesmisshandlung vorzubeugen. 

 

Neben der Netzwerkarbeit ist auch die Bereitstellung sogenannter Früher Hilfen9 Ziel der 

KoKi, an dem kontinuierlich gearbeitet wird. Sehen Sie dazu auch Punkt 6.1. 

 

Über Fortbildungsangebote für Fachkräfte soll zudem gezielt ein breit gefächertes Zusatz-

wissen bei den Kooperationspartnern entstehen. Dieses soll ebenfalls den bestehenden 

Kinderschutz effektivieren, da über die Wissensaneignung eine frühere Form der Wahr-

nehmung möglicher ungünstiger Kindheitsverläufe geschult und durch die Vernetzung das 

Handlungsspektrum erweitert wird. 

 

2.3  Zielgruppen 

 Als Zielgruppen können zum einen insbesondere werdende Eltern und Eltern von 0-6-

jährigen Kindern benannt werden, zum anderen Fachkräfte aus den Bereichen Jugendhil-

fe, Sozial-, Erziehungs-, Gesundheits-, Bildungswesen und Justiz.  

Weiter sind Bürgerinnen und Bürger angesprochen, die sich im Hinblick auf Familie, 

Freunde oder Nachbarn erkundigen möchten. 

 

Die Zielgruppe der werdenden Eltern und Eltern von 0-6-jährigen Kindern umfasst alle El-

tern, die für sich eine Belastungs- oder Problemlage innerhalb der Familie erkennen und 

dieser entgegentreten möchten. Der soziale Status einer Familie ist unerheblich für eine 

Beratung oder Hilfe durch die KoKi. 

Als Belastungsfaktoren bei Eltern können unter anderem benannt werden: Unsicherheit im 

Umgang mit Kindern, wenig Wissen über kindliche Bedürfnisse, erzieherische Überforde-

                                                
9 Eine Definition des Begriffs Frühe Hilfen findet sich im Glossar. 
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rung, Alkohol- und Suchtmittelmissbrauch, psychische Erkrankung, junge oder minderjäh-

rige Eltern, Schwierigkeiten in der Alltagsbewältigung, mangelhafte Wohnverhältnisse, 

Armutsrisiko, Partnerschaftskonflikte (gegebenenfalls mit Gewalt), problematische Eltern-

Kind-Bindung, erhebliche biografische Belastung der Eltern. 

 

Eine weitere Zielgruppe sind die Fachkräfte aus dem Gesundheits-, Erziehungs-, Sozial- 

und Bildungswesen, der Polizei sowie der Justiz. 

Diese beinhaltet die Kooperationspartner in Form von Mitarbeitern aus Kindertageseinrich-

tungen, Kinder- und Hausärzten, Gynäkologen, Mitarbeitern von Beratungsstellen, Früh-

förderstellen oder sonstigen sozialen Einrichtungen, die mit Familien mit Kindern im Alter 

von 0-6 Jahren Kontakt haben. Angesprochen ist neben all den vorgenannten Stellen auch 

die Polizei, die häufig in Kontakt mit Familien kommt und mit schwierigen Situationen kon-

frontiert ist. Im Landkreis Miltenberg besteht zudem für Lehrer von Grundschulen und Mit-

arbeiter der Jugendsozialarbeit an Schulen (JaS) im Grundschulbereich die Möglichkeit 

der (anonymen) Fallberatung, da gerade in dieser Altersstufe oft noch jüngere Geschwis-

terkinder vorhanden sind und deshalb die Angebote der KoKi gut greifen können. 

 

Bürgerinnen und Bürger mit Anliegen im Hinblick auf nähere Familienangehörige, Freun-

de/Bekannte oder auch Nachbarn können sich ebenso beraten lassen wie Eltern und 

Fachkräfte. Auch hier soll die niedrigschwellige Zugangsmöglichkeit zu Informationen ge-

geben sein, die den anfragenden Personen bei der Bewältigung einer Situation hilft. Der 

Beratungshintergrund muss jedoch mit Kindern im Alter von 0-6 Jahren verknüpft sein. 

 

2.4  Zielerreichung: Umsetzung und Methodik 

 Um die unter Punkt 2.2 genannten Ziele verwirklichen zu können, bedarf es einer struk-

turierten Herangehensweise. Bereits durch die politische Beschlussfassung und mit der 

Implementierung der KoKi im Jahr 2009 wurde im Sinne eines effektiveren Kinderschutzes 

im Landkreis Miltenberg ein wichtiger Beitrag zur Zielerreichung geleistet. 

 

2.4.1  Vernetzungsarbeit 

 Im Januar 2010 erfolgte unter der Schirmherrschaft des damaligen Landrats Roland 

Schwing die Bekanntmachung der KoKi im Rahmen einer Kinderschutzkonferenz.  

Neben der Kinderschutzkonferenz wurde auch, zum Teil bereits vorab, über Vorstellungs-

schreiben Kontakt zu den relevanten Netzwerkpartnern (sehen Sie hierzu Punkt 4.1) auf-

genommen. 
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Um die KoKi bei den kooperierenden Fachkräften nachhaltig im Bewusstsein zu halten 

werden diese weiterhin regelmäßig kontaktiert. Die Kontaktaufnahme erfolgt etwa über 

das Bewerben der KoKi-Angebote für Eltern (sehen Sie dazu Punkt 6.1 mit Unterpunkten) 

oder die Veranstaltungshinweise für Fachkräfte, zum Beispiel zu speziellen Themen des 

Kinderschutzes und damit für eine bessere Wahrnehmung eventuell problematischer 

Kindheitsverläufe (sehen Sie hierzu Punkt 7.1 mit Unterpunkten). 

Mit Fertigstellung von neuen Flyern zu den Angeboten der KoKi (sehen Sie hierzu Punkt 

7.1.2) werden alle Netzwerkpartner erneut angeschrieben und die Flyer beigelegt. 

 

Ein weiterer wichtiger Aspekt in der Zielerreichung war die Gründung des Arbeitskreises 

Frühkindliche Prävention im Januar 2011 (sehen Sie hierzu Punkt 4.2). Die Beteiligung al-

ler relevanten Netzwerkpartner sichert einen umfassenden Blick auf die Arbeit mit Familien 

mit Kindern. Durch das gemeinsame interdisziplinäre Denken im Hinblick auf den Kinder-

schutz und das gegenseitige Verständnis wird der Zugang zu Kooperationswegen auch für 

die Fachkräfte untereinander niedrigschwelliger. Die Mitglieder des Arbeitskreises fungie-

ren für ihre Berufsgruppe als Multiplikator. 

 

Um die Netzwerkarbeit und die Aktivität im Kinderschutz weiter voranzutreiben arbeiten 

die KoKis Bayerischer Untermain (Landkreis Miltenberg, Landkreis und Stadt Aschaffen-

burg) punktuell zusammen.  

 

2.4.2  Navigations- und Beratungsarbeit, sowie Angebote für Eltern 

 Die KoKi soll Eltern niedrigschwellig Beratung anbieten und gegebenenfalls schnell und 

unbürokratisch in passgenaue Hilfen vermitteln. Zur Erreichung dieses Ziels ist unter an-

derem wichtig, dass die professionellen Netzwerkpartner einen positiven Zugang zur KoKi 

haben und darüber eine Vermittlung stattfindet, sehen Sie hierzu Punkt 2.4.1. Neben die-

sem Aspekt liegt der Fokus insgesamt auf einer positiven Wahrnehmung der KoKi in der 

Öffentlichkeit, um die Hemmschwelle einer Inanspruchnahme von Beratung und Hilfe in 

der Bevölkerung generell und insbesondere bei der Zielgruppe der Eltern in belasteten 

Lebenssituationen (sehen Sie hierzu Punkt 2.3) zu senken. 

 

Über die gezielt öffentlich beworbenen Angebote Früher Hilfen, die durch die KoKi selbst 

erbracht werden (sehen Sie hierzu Punkt 6.1 mit Unterpunkten), wird bei den Bürgerinnen 

und Bürgern ein Bewusstsein für die Möglichkeiten der Hilfestellung geschaffen. Die Inan-
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spruchnahme des Angebots der KoKi wird auch über eine kontinuierliche Pressearbeit 

(sehen Sie hierzu Punkt 7.1 mit Unterpunkten) gefördert. 
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3  Schnittstellen und Abgrenzung zwischen KoKi und anderen sozialpädagogi-

schen Diensten im Sachgebiet Kinder, Jugend und Familie 

 Die Koordinierende Kinderschutzstelle arbeitet mit Familien auf freiwilliger Basis, das 

heißt die Eltern müssen einer Beratung und/oder kurzzeitigen Begleitung durch die KoKi 

zustimmen. Personenbezogene Daten können nur mit Einverständnis der Familie übermit-

telt werden. Eine Ausnahme stellt lediglich der Verdacht auf eine Kindeswohlgefährdung 

oder eine akute Kindeswohlgefährdung und in diesem Kontext eine fehlende Bereitschaft 

der Eltern, Hilfen anzunehmen, dar. 

Die Zusammenarbeit von KoKi und Familie kann aus verschiedenen Zusammenhängen 

entstehen, wie etwa einer Empfehlung oder über eine direkte Übergabe im gemeinsamen 

Gespräch. 

 

Im Folgenden werden die verschiedenen Schnittstellen der Zusammenarbeit zwischen 

KoKi und anderen sozialpädagogischen Diensten innerhalb des Jugendamtes beschrie-

ben: 

 

3.1  Vermittlung von (werdenden) Eltern durch den Allgemeinen Sozialen Dienst 

(ASD)10 an die KoKi 

 

3.1.1  Empfehlung einer Kontaktaufnahme zur KoKi 

 Die Fachkräfte des ASD können Schwangere oder Eltern mit Kindern im Alter von 0-6 

Jahren im Sinne einer Empfehlung an die Koordinierende Kinderschutzstelle verweisen. 

Die Inanspruchnahme der Hilfen und Angebote der KoKi bleibt in der Verantwortung der 

Eltern, das heißt der ASD bekommt und erwartet keine Rückmeldung, ob der Empfehlung 

nachgekommen wurde. Eine Ausnahme bildet eine Vereinbarung mit Schweigepflichtsent-

bindung zwischen ASD, Eltern und KoKi, dass die KoKi den ASD über eine Inanspruch-

nahme von Hilfe und ggf. den Verlauf (z.B. auch Abbruch der Beratung) informieren darf. 

 

3.1.2  Vereinbarung für ein verbindliches Übergabegespräch 

 Die Fachkräfte des ASD können auch mit dem Einverständnis der Schwangeren oder 

Eltern ein verbindliches gemeinsames Gespräch mit der KoKi vereinbaren. In diesem 

Rahmen werden transparent die Gründe für die Vermittlung besprochen. Weiter wird ge-

klärt, wie es im Verlauf des Kontaktes KoKi-Eltern mit einer Datenübermittlung an den 

                                                
10 Ein Hinweis zu den Aufgaben und Angeboten des ASD findet sich im Glossar. 
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ASD gehalten wird, bzw. ob eine weitere Zusammenarbeit auch zwischen ASD und Eltern 

stattfindet. 

 

3.2  Vermittlung von (werdenden) Eltern durch die KoKi an den ASD 

 Im Rahmen einer Kooperation mit dem Allgemeinen Sozialen Dienst gibt es verschie-

dene Arten der Kontaktaufnahme/Übermittlung, die im Folgenden beschrieben werden: 

 

3.2.1  Bei Bedarf auf Hilfe zur Erziehung (HzE)11, ohne dass eine Bereitschaft der  

sorgeberechtigten Eltern zur Antragstellung vorliegt (keine Kindeswohlgefähr-

dung12) 

 Die Koordinierende Kinderschutzstelle unterstützt aktiv eine entsprechende Antragstel-

lung beim ASD. Die Eltern werden umfassend über HzE-Maßnahmen informiert, eine 

Festlegung auf eine Hilfeform kann in diesem Rahmen nicht erfolgen, dies obliegt dem 

ASD in Zusammenarbeit mit den Eltern. Eine Kontaktaufnahme zum ASD und Vermittlung 

wird angeboten und auf Wunsch begleitet. Sollten sich die Eltern gegen eine Inanspruch-

nahme von HzE und Kontaktaufnahme zum ASD entscheiden muss geklärt werden, in 

welchem Rahmen die KoKi weiter Beratung und Unterstützung anbieten kann, sofern die 

Eltern dies noch wünschen. 

 

3.2.2  Bei Bedarf auf Hilfe zur Erziehung (HzE) mit Bereitschaft der Eltern zur An-

tragstellung (keine Kindeswohlgefährdung) 

 Die KoKi bespricht mit den Eltern die Gründe für die Empfehlung einer HzE-Maßnahme, 

die Eltern signalisieren Bereitschaft zur Antragstellung. Den Eltern werden die verschiede-

nen Hilfeformen im Rahmen einer HzE vorgestellt, eine Festlegung erfolgt nicht, die Art 

und Ausgestaltung obliegt dem ASD in Zusammenarbeit mit den Eltern. Es werden mit 

den Eltern die Rahmenbedingungen einer Datenweitergabe an und eine Kontaktaufnahme 

mit dem ASD geklärt. Auf Wunsch erfolgt ein gemeinsames Gespräch zur Übergabe. 

 

3.2.3  Vorgehen der KoKi bei Verdacht auf eine Kindeswohlgefährdung, bzw. bei 

Vorliegen einer akuten Kindeswohlgefährdung 

 Sollten im Verlauf der Beratung oder Begleitung Aspekte bekannt werden, die auf eine 

drohende oder bereits eingetretene Kindeswohlgefährdung hindeuten, schätzen die Fach-

kräfte der KoKi im Rahmen des Schutzauftrags gemäß § 8a SGB VIII das Gefährdungsri-

                                                
11 Ein Hinweis zu den Inhalten von Hilfe zur Erziehung (HzE) findet sich im Glossar. 
12 Eine Definition zu „Kindeswohlgefährdung“ findet sich im Glossar. 
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siko ein. Anschließendes Ziel ist es, den Übergang in eine Gefährdungsprüfung durch den 

ASD im Sinne des § 8a SGB VIII für die Familie so gut wie möglich zu gestalten und eine 

Kooperationsbereitschaft zu erhalten. So muss mit der betroffenen Familie thematisiert 

werden, warum ein Gefährdungsrisiko oder eine bereits eingetretene Kindeswohlgefähr-

dung eingeschätzt wird und deshalb eine Übergabe an den ASD erfolgt, sofern dadurch 

nicht der wirksame Schutz eines Kindes in Frage gestellt wird.  

Mit Einverständnis, bzw. auf Wunsch der Eltern kann die Informationsweitergabe in einem 

gemeinsamen Gespräch erfolgen. Der ASD erhält zudem durch die Koordinierende Kin-

derschutzstelle, ggf. ergänzend zu einer vorab telefonisch oder persönlich erfolgten Mittei-

lung, eine schriftliche Mitteilung in der auf die Gefährdungs- und Familiensituation einge-

gangen wird (internes Formblatt „Gefährdungsmeldung“ oder schriftlicher Bericht). Im Falle 

einer akuten Kindeswohlgefährdung erfolgt zuerst ggf. nur eine mündliche Verständigung 

des ASD für die weitergehende Prüfung und bedarfsweise Intervention durch den ASD. 

 

3.3  Vermittlung von (werdenden) Eltern durch die Ambulante Jugendhilfe 

(AJH)13 an die KoKi 

 Die AJH kann im Rahmen ihrer ambulanten Tätigkeit in Familien einen darüber hinaus 

gehenden Bedarf an AJH-unabhängiger Förderung der Eltern-Kind-Interaktion im Sinne 

eines Feinfühligkeitstrainings für Eltern (EPB – Entwicklungspsychologische Beratung, se-

hen Sie dazu Punkt 5.1.1) speziell für Kinder im Lebensalter von 0-3 Jahren erkennen. 

Sind die Eltern für dieses videogestützte Interaktionstraining bereit und erteilen ihre Einwil-

ligung, kann eine Abklärung zwischen der Fachkraft der AJH und der KoKi-Fachkraft Frau 

Kallen stattfinden, ob diese Form der Förderung in Frage kommt. Gemeinsam mit den El-

tern muss die Informationsweitergabe zwischen AJH, KoKi und gegebenenfalls ASD als 

Fallmanager im Hilfeplanprozess festgelegt werden. 

 

3.4  Vermittlung von (werdenden) Eltern durch die KoKi an Adoptionswesen, 

Fachdienst Trennung und Scheidung, Kindertagespflege – oder umgekehrt: Über-

weisung/Vermittlung von (werdenden) Eltern durch diese Dienste an die KoKi 

 Im Verlauf der Beratung können Eltern durch die KoKi an die jeweiligen oben angeführ-

ten Dienste oder durch diese an die KoKi übermittelt werden. Die Inanspruchnahme einer  

                                                
13 Ein Hinweis zu den Aufgaben und Angeboten der AJH findet sich im Glossar. 
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dieser Dienste durch die Eltern unterliegt der Freiwilligkeit. Es kann auf Wunsch und mit 

Zustimmung der Eltern eine Übergabe, bzw. ein gemeinsames Übergabegespräch statt-

finden, ebenso kann in diesem Rahmen eine Datenübermittlung erfolgen. Sollten die El-

tern keine Übergabe/ kein Übergabegespräch und keine Datenweitergabe wünschen, so 

obliegt eine Inanspruchnahme der Dienste rein den Eltern. 

Die jeweilige Überweisung/Vermittlung in diesem Bereich unterliegt ebenso der Grenze 

des § 8a SGB VIII. Bei einer eventuell drohenden oder bereits eingetretenen Kindeswohl-

gefährdung ist der ASD sofort hinzu zu ziehen. 
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4   Netzwerkarbeit 

 

4.1  Netzwerkpartner 

 Die direkten Netzwerk- oder auch Kooperationspartner der Koordinierenden Kinder-

schutzstelle setzen sich aus Diensten im Gesundheits-, Beratungs-, Sozial- und Bildungs-

wesen, der Jugendhilfe sowie Polizei und Justiz zusammen. 

Im Einzelnen sind dies: Kinderärzte, Hausärzte, Gynäkologen, Kinder- und Geburtsklini-

ken, Hebammen, Schwangerenberatungsstellen, Kindertageseinrichtungen, Erziehungs-

beratungsstelle, Schreibabyberatungsstelle, Frühförderstellen, psychosoziale Beratungs-

stelle am Gesundheitsamt, bzw. Gesundheitsamt allgemein, Sozialpsychiatrischer Dienst, 

Polizei und Familiengericht. Des Weiteren sind Fachkräfte aus der Jugendsozialarbeit an 

Schulen (JaS), Grundschullehrer, Tagesmütter, Mitarbeiter im hauswirtschaftlichen Be-

reich bei freien Trägern oder auch andere Dienste aus dem Gesundheitsbereich, z.B. Lo-

gopäden, im weiteren Netzwerkrahmen vertreten. 

 

4.2  Netzwerkstruktur 

 Eine Aufgabe der KoKi ist es, eine verbindliche Netzwerkstruktur zwischen den Koope-

rationspartnern zu schaffen. Um dieses Ziel zu erreichen wird vor allem auf eine umfas-

sende gegenseitige Information über die vorhandenen Stellen in der Region und deren 

Möglichkeiten, aber auch Grenzen, gesetzt. In der Hauptsache ist es wichtig, nied-

rigschwellig Zugangsmöglichkeiten zwischen den Netzwerkpartnern zu schaffen und ande-

re Sicht- und Herangehensweisen zu verstehen. 

 

So wird auch im Rahmen des Arbeitskreises (AK) Frühkindliche Prävention an der Umset-

zung von verbindlichen Netzwerkstrukturen gearbeitet. Der Arbeitskreis trifft sich zwei Mal 

jährlich montags von 18.30-20.30 Uhr unter Leitung der KoKi im Landratsamt in der 

Dienststelle in Obernburg. 

Mittlerweile werden immer wieder aktuelle Themen mit entsprechenden Referenten im AK 

vorgestellt (nach interner Absprache), bei Bedarf Materialien erarbeitet/überarbeitet und 

durch personelle Wechsel/Neubesetzungen auch immer wieder einzelne teilnehmende 

Stellen vorgestellt. 

 

Am Arbeitskreis nehmen folgende Vertreter von Berufsgruppen, bzw. Institutionen teil:  

 Für die Ärzteschaft jeweils eine niedergelassene Gynäkologin, eine Kinder- und Ju-

gendärztin; eine Oberärztin und die Stationsleitung der örtlichen Geburtsklinik; 
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 für die Beratungsstelle des Sozialpsychiatrischen Dienstes der AWO eine Vertreterin; 

 für die Erziehungsberatungsstelle eine Vertreterin der Caritas; 

 Vertreterinnen von „Zeit für Familien“ und den Familienstützpunkten; 

 für die Frühförderstellen eine Vertreterin des Vereins Lebenshilfe im Landkreis Mil-

tenberg e.V. sowie eine Vertreterin des Blindeninstituts; 

 für das Gesundheitsamt eine Vertreterin des Bereichs Gesundheitshilfen/ Psychoso-

ziale Beratung; 

 für die Hebammen die Kreisvorsitzende des Hebammenverbandes Miltenberg; 

 für die Kindertageseinrichtungen jeweils eine Vertreterin der Evangelischen, Katholi-

schen und Kommunalen Einrichtungen; 

 für die Schwangerenberatungsstellen jeweils eine Vertreterin des Gesundheitsamtes, 

von Donum Vitae, pro familia und dem Sozialdienst katholischer Frauen (SkF); 

 Fachkräfte der Frühen Hilfen (Familienhebamme und/oder Familien-, Gesundheits- 

und Kinderkrankenpflegerin). 

 

Die KoKi Miltenberg nimmt außerdem am Arbeitskreis Frühkindliche Prävention in Aschaf-

fenburg teil, da sich manche Kooperationspartner überschneiden, z.B. die in Aschaffen-

burg ansässigen Schwangerenberatungsstellen oder die Kinderklinik. 

 

4.3  Zusammenarbeit 

 Neben dem Arbeitskreis wird mit jedem einzelnen Netzwerkpartner durch die regulären 

Angebote der KoKi, wie etwa anonyme Fallberatung, oder auch über die verschiedenen 

Veranstaltungen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit, kooperiert. Diese Maßnahmen der 

Zusammenarbeit sind wichtig, um die Wahrnehmung der KoKi, bzw. der Arbeit im Bereich 

der Frühen Hilfen insgesamt, zu steigern. Sehen Sie hierzu auch Punkt 6. 

Eine enge Zusammenarbeit wird somit durch die gezielte Kontaktaufnahme mit den Ko-

operationspartnern im Rahmen der Angebote und Veranstaltungen gefördert. 
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5   Datenschutz im Netzwerk 

 In allen professionellen Kontexten der Arbeit im sozialen Bereich und im Gesundheits-

wesen ist Datenschutz14 ein unausweichlicher Bestandteil. Dabei ist für alle Professionen 

zu beachten, dass es spezifische Voraussetzungen für die Erhebung und die Weitergabe 

personenbezogener Daten gibt. Diese Voraussetzungen sind für die KoKi und den mit der 

KoKi vernetzten Berufsgruppen und Institutionen teilweise unterschiedlich und können 

deshalb in der Kooperation zu unterschiedlichen Herangehens- und Sichtweisen führen. 

 

5.1  Datenerhebung/ Informationsgewinnung 

 Im Einzelfall muss die Datenerhebung und -verarbeitung für die Erfüllung der jeweiligen 

Aufgabe geeignet, erforderlich und angemessen sein. Es gilt der Grundsatz „soviel wie nö-

tig, so wenig wie möglich“. Im Sinne einer guten Zusammenarbeit zwischen Klient und 

Helfern sollte außerdem mit größtmöglicher Transparenz gearbeitet werden. Dies bedeu-

tet, dass Klienten genau darüber informiert werden sollen, wozu die Daten erhoben wer-

den. Die Vertrauensbeziehung zwischen Helfern und Klient genießt besonderen Vertrau-

ensschutz und basiert auf einer Öffnung durch den Klienten in einem besonders sensiblen 

Bereich. 

 

Grundlagen der Datenerhebung für verschiedene Professionen: 

 Für die Jugendämter ist das Sozialgesetzbuch Achtes Buch – Kinder- und Jugendhil-

fegesetz (SGB VIII) und hier die Paragrafen 61-63 SGB VIII 15 relevant. 

 Träger der freien Jugendhilfe sollen Vorgaben gleich dem Jugendamt einhalten, dazu 

bestehen im Landkreis Miltenberg mit Zuwendungsempfängern von Geldern der öf-

fentlichen Jugendhilfe, z.B. Kindertageseinrichtungen, Verträge; für die Träger 

selbst sind weiter ggf. mit den Klienten geschlossene Verträge maßgeblich. 

 In der Gesundheitshilfe, z.B. bei Ärzten, mit Hebammen oder Frühförderstellen sowie 

in den Schwangerenberatungsstellen/ Schwangerschaftskonfliktberatungen werden 

Behandlungs- oder Hilfeverträge geschlossen, wobei diese nicht explizit schriftlich 

mit den Klienten vereinbart sein müssen. 

 Gesundheitsämtern stehen die Gesetze über den öffentlichen Gesundheitsdienst zur 

Verfügung. 

                                                
14 Nationales Zentrum Frühe Hilfen c/o Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, Informationszentrum 

Kindesmisshandlung/Kindesvernachlässigung (IzKK) am Deutschen Jugendinstitut e.V. (Hrsg.) 2015. Da-

tenschutz bei Frühen Hilfen. Praxiswissen Kompakt. Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht 

(DIJuF) e.V.; www.fruehehilfen.de 
15 Die Ausführungen zu den genannten Paragrafen finden sich im Anhang. 
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5.2  Datenweitergabe/ Informationsweitergabe 

 Sollte zum Schutz des Kindes eine Informationsweitergabe, z.B. an das Jugendamt, 

unabdingbar erscheinen und die Eltern sind nicht gewillt oder in der Lage dieser Daten-

übermittlung zuzustimmen, so bietet das Recht Fachkräften für diesen Fall die Möglichkeit, 

Daten weiterzugeben. Grundlegend ist dabei für alle Fachkräfte immer eine vorangegan-

gene Einschätzung zu einer eventuellen Gefährdungssituation eines Kindes. Diese Ein-

schätzung kann im Zusammenspiel mit einer insoweit erfahrenen Fachkraft erfolgen. 

Auch hier gilt – sofern der wirksame Schutz eines Kindes dem nicht entgegensteht – das 

Transparenzgebot gegenüber den betroffenen Klienten. Deshalb sollte nach dem Motto 

„vielleicht gegen den Willen, aber nicht ohne Wissen“ des Betroffenen gehandelt werden. 

Dadurch wird die Glaubwürdigkeit der Arbeits- und Vertrauensbeziehung gewahrt. 

 

Grundlagen der Datenübermittlung für verschiedene Professionen: 

 Die KoKi unterliegt als Dienst des Jugendamtes dem § 64 SGB VIII Datenübermitt-

lung und -nutzung sowie § 65 SGB VIII Besonderer Vertrauensschutz in der per-

sönlichen und erzieherischen Hilfe16, weiter dem § 8a SGB VIII Schutzauftrag bei 

Kindeswohlgefährdung. 

 Für viele Professionen im Netzwerk regelt seit Anfang 2012 das neue Bundeskinder-

schutzgesetz und hier der Art. 1 Gesetz zur Kooperation und Information im Kinder-

schutz (KKG) mit dem § 4 Beratung und Übermittlung von Informationen durch Ge-

heimnisträger bei Kindeswohlgefährdung, die Datenweitergabe in kritischen Fäl-

len17. 

 Für die im BKiSchG nicht genannten Professionen, z.B. Erzieherinnen, gelten u.U. 

die oben genannten Regelungen des SGB VIII, wenn ein Vertrag als Zuwendungs-

empfänger von Geldern der öffentlichen Jugendhilfe, z.B. im Rahmen von Kinder-

gartenbeiträgen oder ähnliches, besteht. 

 Für Ärztinnen und Ärzte sowie Hebammen und Entbindungspfleger in Bayern gilt zu-

dem seit dem 16.05.2008 der Art. 14 GDVG (Gesundheitsdienst und Verbraucher-

schutzgesetz)18. 

 Für alle Professionen gilt nach wie vor im Zweifelsfall § 34 StGB Rechtfertigender 

Notstand19. 

                                                
16 Die Ausführungen dazu finden sich im Anhang. 
17 Die Ausführung dazu findet sich im Anhang. 
18 Die Ausführung dazu findet sich im Anhang. 
19 Die Ausführung dazu findet sich im Anhang. 
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6   Angebote Früher Hilfen im Landkreis Miltenberg 

 

6.1  Eigene Angebote der KoKi 

 Die KoKi stellt in eigener Verantwortung folgende Angebote Früher Hilfen für (werden-

de) Eltern aus dem Landkreis Miltenberg zur Verfügung: 

 

6.1.1 FuN-Baby – Gruppenangebot  

Fun-Baby ist ein Kooperationsprojekt zwischen der KoKi und dem Familienstützpunkt 

Nord. FuN-Baby ist eine Weiterentwicklung des präventiv wirkenden Familienprogramm 

FuN (Familie und Nachbarschaft). Es handelt sich hierbei um ein Gruppenangebot, dass 

sich insbesondere an Mütter / Väter mit Säuglingen und Kleinkindern bis ca. 18 Monaten 

richtet, die von den klassischen Angeboten der Eltern- und Familienbildung auf Grund ih-

rer sozialen und / oder persönlichen Situation nicht erreicht werden. Die Leitung der Grup-

pe setzt sich zusammen aus einer qualifizierten Mitarbeiterin der KoKi sowie vom Fami-

lienstützpunkt, die jeweils über eine Zertifizierung als Fun-Baby-Teamerin verfügen. 

Kerninhalt ist der Aufbau einer positiven Eltern-Kind-Beziehung durch verschiedenen An-

gebote innerhalb des Kurses. Eine Teilnahme ist für die Familien freiwillig und kostenlos.  

Das Angebot ist begrenzt auf 8 Termine hintereinander, jeweils wöchentlich mit 1 ½ Stun-

den pro Treffen. Im Hinblick auf zeitliche Ressourcen findet Fun Baby einmal jährlich statt.  

  

6.1.2  EPB - Entwicklungspsychologische Beratung20 

 Die Entwicklungspsychologische Beratung ist eine videogestützte Methode zur Verbes-

serung der Feinfühligkeit von (belasteten) Eltern im Umgang mit ihrem Kind, d.h. in der 

Wahrnehmung der kindlichen Signale. 

Die Empfehlung dieses Programms an (belastete) Eltern erfolgt ausschließlich über die 

Fachkräfte im Netzwerk. Eine Teilnahme ist freiwillig und kostenlos. 

 

6.1.3  Elternseminare 

 Gemeinsam mit der Fachstelle für Familienangelegenheiten bietet die KoKi Elternsemi-

nare unter dem Motto „Wir stärken Elternkompetenzen“ seit 2023 an. Die seit Jahren an-

gebotenen Elternseminare wurden evaluiert und überarbeitet.   

Im Abstand von ca. sechs bis acht Wochen werden nun verteilt über das Jahr Vorträge für 

Eltern angeboten. Die Veranstaltung richtet sich abwechselnd an Eltern von entweder 0-2, 

                                                
20 Die EPB wurde von der Uniklinik Ulm, Kinder- und Jugendpsychiatrie, entwickelt; nähere Informationen 

zum Programm unter www.entwicklungspsychologische-beratung.de 
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3-5, 6-10 oder 11-17-jährigen Kindern bzw. Jugendlichen. Durch die Einzelveranstaltun-

gen über das Jahr verteilt, sollen die Eltern im Landkreis mehrmals im Jahr die Möglichkeit 

erhalten an einem Angebot teilzunehmen. Die Angebote finden zum Teil in Präsenz oder 

online statt. Die Werbung für die Veranstaltungen erfolgt in einem Flyer, in dem die ver-

schiedenen Vorträge für ein Halbjahr aufgelistet werden und die Eltern somit frühzeitig 

über Angebote informiert werden. Die Flyer werden diversen Netzwerkpartnern zum Aus-

legen und Verteilen zugeschickt. Vor jeder Veranstaltung erfolgt zudem eine separate 

Werbung über soziale Medien und die örtliche Presse.   

Die Vorträge werden von qualifizierten Referenten bzw. Referentinnen abgehalten, die in 

Absprache mit der KoKi und der Kollegin der Fachstelle für Familienangelegenheiten aus-

gesucht und angefragt werden. Ebenso werden die Inhalte der Vorträge abgesprochen 

und diese sollen sich an den Bedürfnissen der Familien orientieren. Vortragsinhalte und 

Referenten innerhalb der Altersstufe können von Jahr zu Jahr etwas variieren, die Grund-

thematik für die Altersstufen ist jedoch festgelegt. 

Die Angebote staffelt sich altersmäßig und inhaltlich folgendermaßen: 

 0-2 Jahre: Ernährung, Bindung, Kinderkrankheiten 

 3-5 Jahre: Erziehung, Sprachentwicklung, Vorbereitung/Übergang Kindergartenkind-

Schulkind 

 6-10 Jahre: Erziehung/Kommunikation, (pädagogische) Begleitung der Grundschul-

zeit, Medienpädagogik 

 11-17 Jahre: Erziehung/Kommunikation, Medienpädagogik, Sexualpädagogik 

Der Vollständigkeit halber wird auch das Angebot für Eltern von über 6-jährigen Kindern 

aufgeführt 

Die Teilnahme an den Veranstaltungen ist für die Teilnehmer kostenfrei.  

 

6.1.4 Förderung der Teilnahme an Elternkursen/Wertgutscheine 

 Die KoKi und die Fachstelle für Familienangelegenheiten fördern im Sinne des § 16 

SGB VIII Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie21 bedürftige Eltern bei der 

Teilnahme an Elternkursen. Die Elternkurse müssen ein pädagogisch anerkanntes Kon-

zept zugrunde liegen haben, wie z. B. im ganz frühkindlichen Bereich „DELFI“, „PEKiP“, 

„Safe“, oder für ältere Altersgruppen „Gordon-Elterntraining“, „Kess erziehen“, „Starke El-

tern, starke Kinder“, „Triple P“. Hierbei handelt es sich lediglich um eine Auswahl an mög-

lichen förderfähigen Kursen, jedoch keine abschließende Aufstellung. Einzige Ausnahme 

                                                
21 Die Ausführung dazu findet sich im Anhang. 
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der pädagogischen Regel bildet der Erste-Hilfe-Kurs, da hier unter Umständen lebensret-

tende Maßnahmen erlernt werden können. 

Die Kurse werden nicht über die Fachstellen organisiert, d.h. Eltern suchen sich selbst ei-

nen Kurs und können sich bei Bedarf zur (Mit-)Finanzierung an die KoKi/Fachstelle für 

Familienangelegenheiten wenden. Bedürftigkeit heißt: volle Kostenübernahme bei Bürger-

geld-Bezug und eine Übernahme von 80% der Kosten bei Wohngeldbezug, bzw. An-

spruch auf Wohngeld. 

Außerdem bekommen alle Eltern zur Geburt über das sogenannten „Infopaket“ zwei Wert-

gutscheine in Höhe von jeweils 20 EUR zur Einlösung eines Elternkurses. Zur Einschulung 

eines Kindes werden wieder zwei Wertgutscheine in Höhe von jeweils 20,- EUR über die 

Schulen verteilt. 

Die o.g. Förderung bleibt davon unberührt, kann jedoch nicht parallel stattfinden. 

 

6.1.5  Hausbesuche/Beratungsgespräche 

 Die KoKi kann auf Empfehlung einer Fachkraft im Netzwerk oder nach direkter Kontakt-

aufnahme durch Eltern auf freiwilliger Basis bis zu fünf Hausbesuche, bzw. Beratungsge-

spräche im Landratsamt, anbieten. Ziel ist die Klärung des Bedarfs der Familie. Sollte in-

nerhalb dieser Beratungsgespräche der Bedarf nicht abschließend gedeckt werden kön-

nen, so erfolgt ggf. eine Weitervermittlung an andere Stellen aus dem Netzwerk. 

 

6.1.6  Infopaket und „Herzlich willkommen auf der Welt!“ 

 Das Bundeskinderschutzgesetz hat im Art. 1 KKG unter § 1 Abs. 4 Kinderschutz und 

staatliche Mitverantwortung22, § 2 Information der Eltern über Unterstützungsangebote in 

Fragen der Kindesentwicklung23 sowie § 16 Abs. 3 SGB VIII Allgemeine Förderung der Er-

ziehung in der Familie24 einen Informations- und Beratungsauftrag für (werdende) Eltern 

niedergelegt. Das Sachgebiet Kinder, Jugend und Familie des Landkreis Miltenberg möch-

te diesen Auftrag möglichst gut erfüllen und hat dazu ein neues Programm entwickelt. 

 

Einige Wochen nach der Geburt geht allen jungen Eltern ein Infopaket zu. Das Infopaket 

beinhaltet Wertgutscheine für Elternkurse, familienbezogene Broschüren des Landratsam-

tes (darin enthalten auch Informationen zu Kooperationspartnern), Broschüren der BZgA, 

Broschüre zu Angeboten des Landesamtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten. 

                                                
22 Die Ausführung dazu findet sich im Anhang. 
23 Die Ausführung dazu findet sich im Anhang. 
24 Die Ausführung dazu findet sich im Anhang. 



Netzwerkbezogene Kinderschutzkonzeption des Landkreis Miltenberg 26 

Dem Infopaket liegt außerdem eine Rücksendekarte bei, mit der ein Beratungsgespräch 

mit der KoKi im Rahmen von „Herzlich willkommen auf der Welt!“ angefordert werden 

kann. Die Beratung ist somit auf freiwilliger Basis und kann entweder als Hausbesuch, o-

der als Gespräch im Landratsamt stattfinden. Bei diesem Kontakt wird die sogenannte 

„Begrüßungstasche“ überreicht. Sie enthält ein Badetuch mit dem KoKi-Logo, einen Baby-

kalender für das erste Lebensjahr (erstellt von der KoKi), zwei Steckdosensicherungen, 

einen Gutschein für einen Familienschwimmbadbesuch sowie ein Gutschein für einen Jah-

resleseausweis. Neben den Geschenken des Landratsamtes werden ggf. noch Geschen-

ke von Sponsoren aus dem Landkreis beigelegt, z.B. des DM-Marktes. 

 

6.1.7  Von Anfang an – Frühe Hilfen im Landkreis Miltenberg25 

 Die KoKi bietet im Rahmen der Bundesstiftung Frühe Hilfen26 den niedrigschwelligen 

Einsatz von Familienhebammen und vergleichbaren Gesundheitsberufen wie z. B. Fami-

lien-, Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen und –pflegern an. 

Auf freiwilliger Basis können alle Eltern, die für sich einen erhöhten Bedarf zur Unterstüt-

zung mit dem Baby in den Bereichen Pflege, Ernährung, Entwicklung und Bindungsaufbau 

sehen, den Einsatz einer Familienhebamme oder vergleichbaren Fachkraft anfordern. 

Auch Kooperationspartner, die einen Bedarf sehen, können Eltern vermitteln. 

Der Bedarf wird in einem gemeinsamen Gespräch ermittelt und danach das weitere Vor-

gehen festgelegt. Die Hilfe beginnt optimal im ersten Lebensjahr eines Kindes, kann je-

doch bis zum Erreichen des 3. Lebensjahres fortgeführt werden. 

 

6.1.8  Mobile Beratung 

Das Angebot der Mobilen Beratung wird seit 2022 angeboten und wird aus Mitteln der 

Bundesstiftung Frühe Hilfen finanziert. Die Mobile Beratung ist ein Angebot für Eltern mit 

Kleinkindern im Alter von 0 bis 3 Jahren. Die Durchführung erfolgt von zwei erfahrenen 

Gesundheitsorientierten Familienbegleiterinnen, die von Grundberuf Familien-, Gesund-

heits- und Kinderkrankenpflegerinnen sind. Darüber hinaus verfügen die beiden Fachkräf-

te über diverse Fort- bzw. Weiterbildungen im frühkindlichen Bereich, sowie reichlich Er-

fahrungen in der Arbeit mit Familien durch ihren Einsatz im Bereich Von Anfang an – Frü-

he Hilfen im Landkreis Miltenberg (siehe 6.1.7). Es erfolgt eine engmaschige Begleitung 

der Fachkräfte von Seiten der KoKi.  

                                                
25 Ein Ablaufdiagramm zur weiteren Erklärung findet sich im Anhang. 
26 Weitere Informationen zum Programm unter: http://www.fruehehilfen.de/bundesstiftung-fruehe-hilfen/ 
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Durch das Angebot wurde ein niedrigschwelliger Zugang zu psychosozial belasteten Fami-

lien geschaffen. Die Eltern können sich direkt und unbürokratisch an die Fachkraft wen-

den. Hauptthemen in der Beratung sind die Unterstützung eines intensiven Bindungsauf-

baus, Schlafbedarf, Einschlafrituale, Ernährung, Entwicklung und Förderung des Kindes. 

Die Unterstützung kann durch Gespräche in einer Einrichtung, zu Hause oder auch in digi-

taler Form erfolgen. Es können bis zu 5 Termine stattfinden um eine nachhaltige Wirkung 

zu erzielen. Ggf. erfolgt bei Bedarf im Anschluss eine Weitervermittlung an Netzwerk-

partner. Das Angebot ist für Familien freiwillig, unverbindlich und kostenfrei.  

 

6.1.9  Haushaltscoaching 

 Zielgruppe des Haushaltscoachings sind Familien im Landkreis Miltenberg mit Kindern 

im Alter von 0-3 Jahren, die erkennbare Defizite und Überforderungsanzeichen in der 

Haushaltsführung und –strukturierung aufweisen.  

Das Haushaltscoaching wird seit Januar 2022 angeboten und wird aus den Mitteln der 

Bundesstiftung Frühe Hilfen finanziert. Bei diesem Angebot werden Fachkräfte mit einer 

qualifizierten Weiterbildung zum Haushaltscoach in Familien eingesetzt. Die KoKi führt ei-

nen Hausbesuch bei der Familie durch und stellt ggf. den präventiven Bedarf eines Haus-

haltscoachings fest.  Danach erfolgt der Erstkontakt zwischen Familie und Haushalt-

scoach. 

Der zeitliche Rahmen orientiert sich individuell an den Bedürfnissen der jeweiligen Familie 

und ist auf 4 Monate und maximal 80 Stunden befristet. 
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6.2 Angebote von Netzwerkpartnern 

 

6.2.1  Angebote des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten27 (diverse) 

 Das AELF kooperiert mit verschiedenen Partnern vor Ort, z.B. dem AELF in der Außen-

stelle Aschaffenburg, der Elternschule an der Geburtsklinik in Erlenbach, der Großtages-

pflege Nesthäkchen in Erlenbach, medizinischen Referenten/Praxen. Die Angebote gelten 

für die Region Aschaffenburg-Miltenberg und sind über die Homepage des Amtes einseh-

bar. Alle Kurse sind kostenfrei. 

 Bewegungs- und Entspannungskurse: Bewegungsspiele mit Entspannungsübungen 

um Koordinationsfähigkeit und Motorik zu stärken und dem Bewegungsdrang nach-

zugehen, aber auch um bewusst Ruhe- und Entspannungsphasen zu erlernen. Der 

Kurs soll zu mehr Ausgeglichenheit und einer Verminderung von Stressreaktionen 

bei Kindern führen. 

 Ernährungskurse: Praktische Vermittlung von Wissen zu Nahrungsmitteln und Nah-

rungsmittelzubereitung gezielt für die Bedürfnisse kleiner Kinder. 

 

6.2.2  EPB - Entwicklungspsychologische Beratung 

 Ein weiterer Anbieter der EPB (sehen Sie dazu auch Punkt 6.1.1) für den Landkreis Mil-

tenberg ist der Sozialdienst katholischer Frauen (SkF)28 und hier die Schwangerenbera-

tungsstelle mit Sitz in Aschaffenburg. Eine Mitarbeiterin der Beratungsstelle bietet die EPB 

auch für den Landkreis Miltenberg an, ist jedoch durch parallele Arbeit in der Schwange-

renberatung und die weiten Anfahrtswege aus Aschaffenburg nur eingeschränkt in der La-

ge, das Angebot für den Landkreis Miltenberg aufrecht zu erhalten. 

 

6.2.3  Kess-erziehen – Kooperativ - ermutigend - sozial - situationsorientiert29 

 Kess-erziehen soll Eltern in konkreten Erziehungssituationen Handlungshilfen bieten. 

Dabei wird zwischen Impulsvorträgen und Übungen variiert. Das Programm wurde für ver-

schiedene Alters-, bzw. Entwicklungsstufen entwickelt. 

Ausrichter im Landkreis Miltenberg sind überwiegend Kindertageseinrichtungen, die Kurs-

leitungen bei der Diözese Würzburg anfordern und Kurse in der Einrichtung anbieten. 

 

                                                
27 Weitere Informationen zum Programm des AELF unter: www.aelf-ka.bayern.de; Angebote auf der Startsei-

te in der rechten Spalte unter der Rubrik „Aktuelles“. 
28 Weitere Informationen unter: www.skf-aschaffenburg.de unter der Rubrik „Schwangerenberatungsstelle“. 
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6.2.4  PEKiP – Prager-Eltern-Kind-Programm30 

 PEKiP stellt Spiel-, Bewegungs- und Sinnesanregungen für Babys im Zusammenspiel 

mit den Eltern in den Vordergrund. Eltern sollen die Entwicklung ihres Babys wahrnehmen, 

die Beziehung zwischen Babys und ihren Eltern sowie ein Erfahrungsaustausch zwischen 

Eltern sollen gefördert und den Babys soll Kontakt zu Gleichaltrigen ermöglicht werden. Ab 

der 4.-6. Lebenswoche treffen sich kleine Gruppen von bis zu 8 Erwachsenen über das 

erste Lebensjahr.  

Im Landkreis Miltenberg bietet die Elternschule an der Klinik in Erlenbach (sehen Sie hier-

zu Punkt 6.3.1) PEKiP an, sofern gerade eine externe Kursleitung zur Verfügung steht. 

 

6.2.5  SAFE (Sichere Ausbildung für Eltern)31 

 SAFE zielt auf die Entwicklung einer sicheren Bindung zwischen Eltern und Kind ab. 

Der Kurs läuft in einer geschlossenen Gruppe mit 10 Terminen über einen Zeitraum von 

einem Jahr und beginnt bereits während der Schwangerschaft. 

SAFE-Mentoren, die zur Ausführung eines SAFE-Kurses berechtigt sind, finden sich für 

den Landkreis Miltenberg bei den Schwangerenberatungsstellen Donum Vitae32 und bei 

pro familia33 in Aschaffenburg (beide Stellen auch für den Lkr. Mil zuständig). 

Die SAFE-Mentoren von Donum Vitae haben in Anlehnung an SAFE ein Kurz-Programm 

mit dem Titel „Sicher und geborgen im Leben“ mit vier Modulen entwickelt, die unabhängig 

voneinander besucht werden können und kostenfrei angeboten werden. 

 

6.2.6  Starke Eltern – Starke Kinder34 

 Das Ziel von Starke Eltern – Starke Kinder ist, Eltern zu ermöglichen, den Familienalltag 

souveräner und gelassener zu gestalten, Sicherheit in der Erziehung zu erhalten sowie in-

nerfamiliäre Konflikte gut zu bewältigen und zu lösen. Außerdem steht der Austausch mit 

anderen Eltern im Vordergrund. 

                                                                                                                                                            
29 Kess-erziehen wurde in Zusammenarbeit der Arbeitsgemeinschaft für katholische Familienbildung mit dem 

Familienreferat im Erzbischöflichen Seelsorgeamt Freiburg entwickelt, weitere Informationen unter: 

www.kess-erziehen.de 
30 Weitere Informationen zu PEKiP unter: www.pekip.de 
31 Der Kinder- und Jugendpsychiater Dr. Karl Heinz Brisch hat SAFE entwickelt, weitere Informationen unter: 

www.safe-programm.de 
32 Weitere Informationen unter: www.aschaffenburg.donum-vitae-bayern.de 
33 Weitere Informationen unter: http://www.profamilia.de/angebote-vor-ort/bayern/aschaffenburg.html 
34 Das Programm wurde vom Deutschen Kinderschutzbund e.V. entwickelt, weitere Informationen unter: 

www.sesk.de 



Netzwerkbezogene Kinderschutzkonzeption des Landkreis Miltenberg 30 

Elternkursleiter finden sich für die Region Aschaffenburg-Miltenberg über den Deutschen 

Kinderschutzbund Kreisverband Aschaffenburg e.V.35, oder auch Kursangebote über die 

Marilies-Schleicher-Stiftung36 mit zertifizierten Elternkursleitern. 

 

6.2.7  Zeit für Familien37 

 Das vom Landkreis Miltenberg als Sachaufwandsträger geförderte Programm „Zeit für 

Familien“ bietet praktische Entlastung über einige Wochen oder Monate in den ersten acht 

Lebensjahren eines Kindes. Eine ehrenamtliche Mitarbeiterin kommt in die Familie und un-

terstützt die Familie nach individuellem Bedarf und Absprache. Hierzu kann z.B. die Be-

treuung von Kindern gehören oder gemeinsames Spazierengehen. 

Die Koordinatorin beim Caritasverband im Landkreis Miltenberg e.V. bietet am Standort 

Miltenberg die Vermittlung von passenden Ehrenamtlichen für den gesamten Landkreis 

an. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
35 Weitere Informationen unter: www.kinderschutzbund-aschaffenburg.de 
36 Weitere Informationen unter: www.stiftung-aschaffenburg.de unter der Rubrik „Angebote“. 
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6.3 Weitere familienbezogene Angebote 

 Neben bereits genannten Angeboten existieren weitergehend noch andere Projekte im 

Landkreis Miltenberg die, zum Teil, ehrenamtliche Arbeit beinhalten. 

 

6.3.1  Elternschule an der Klinik Erlenbach38 

 In der Elternschule findet montags von 9.30 - 11.30 Uhr das „Café la Mama“ für Mütter 

mit Kindern im Alter von 0-1 Jahr zum gemeinsamen Austausch und Informationen zum 

Stillen, bzw. generell zu Ernährung von Säuglingen statt. Außerdem gibt es dort Kursan-

gebote wie z. B. Geburtsvorbereitung, Yoga für Schwangere, PEKIP oder Koch-Kurse 

über das AELF. 

 

6.3.2  Familienstützpunkte 

 Seit 2016 gibt es zwei Familienstützpunkte im Landkreis Miltenberg: Beim Caritasver-

band für den Landkreis Miltenberg e.V.39 in Miltenberg direkt, sowie am Jugendzentrum 

der Stadt Erlenbach am Main40. 

Miltenberg ist mit einer halbtags tätigen Koordinatorin besetzt, in Erlenbach arbeitet eine 

Koordinatorin mit einer halben Stelle. Die Fachkräfte werden von der Fachstelle Familien-

angelegenheiten41 im Landratsamt Miltenberg betreut. 

Die Stützpunkte sind ein Ort der Begegnung für Familien mit Angeboten aus dem Bereich 

der Familienbildung. Sie bieten allgemeine Beratung bei pädagogischen Fragen im Alltag, 

Weitervermittlung an geeignete Unterstützungsangebote und bieten eigene Veranstaltun-

gen und Angebote in verschiedenen Formen an. 

                                                                                                                                                            
37 Weitere Informationen unter: www.caritas-mil.de 
38 Nähere Informationen zur Elternschule unter: https://www.helios-

gesundheit.de/erlenbach/hebammennetzwerk/ 
39 Weitere Informationen unter: www.caritas-mil.de unter der Rubrik „Unsere Einsatzfelder“ dann „Jugend 

und Familie“, dann „Familienstützpunkt“. 
40 Weitere Informationen unter: www.jugendzentrum-erlenbach.de 
41 Weitere Informationen unter: www.familie-miltenberg.de 
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6.3.3  Frauen für Frauen e.V.42 

 Beim Verein Frauen für Frauen geht es um den interkulturellen Austausch und die Stär-

kung von Frauen mit Migrationshintergrund. In den Räumlichkeiten beim Jugendzentrum 

Erlenbach werden z.B. ein offener Frühstückstreff, eine Mutter- und Kleinkindgruppe oder 

auch Vorträge mit externen Referenten angeboten. Die Mitarbeiterinnen, bzw. Ehrenamtli-

chen sind gut vernetzt und geben z. B. auch im Kontakt zu Behörden Hilfestellungen. 

Folgende geförderte Projekte finden statt: „Starke Mütter, starke Kinder“ mit dem Ziel, die 

Bildungschancen der Frauen und Kinder zu erhöhen und eine Steigerung der Erziehungs-

kompetenz zu erlangen; „Sprache als Bildungschance“, u.a. Sprechkurse; „Sprachvermitt-

ler“, ehrenamtliche, unparteiische und interkulturelle Sprachvermittler (finanziert über das 

Landratsamt) für z.B. Behördengänge, Elterngespräche; „AtemPause“, Müttercafé mit Kin-

derbetreuung; „Leben in Bayern“, ein Programm für Migranten:innen zum Einfinden beim 

Leben in Bayern; „Elterntalk“ als Peer to Peer-Programm zu Erziehungsfragen. 

 

                                                
42 Weitere Informationen unter: www.fff-erlenbach.de 
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7  Öffentlichkeitsarbeit 

 Öffentlichkeitsarbeit ist ein wichtiger Bestandteil der Arbeit der KoKi. Über jede Form 

von Wahrnehmung in der Öffentlichkeit wird ein Bewusstsein für das Angebot geschaffen 

und die Arbeit kann wirkungsvoll und nachhaltig greifen. 

Im Folgenden wird sowohl die Öffentlichkeitsarbeit der KoKi im Landkreis Miltenberg, als 

auch in der Zusammenarbeit mit den KoKis Stadt und Landkreis Aschaffenburg darge-

stellt. Durch stellenweise Überschneidungen von Diensten, die sowohl für den Landkreis 

Miltenberg, als auch für Stadt und Landkreis Aschaffenburg zuständig sind, kann durch die 

Kooperation der KoKis ein Synergieeffekt erreicht werden. 

 

7.1  Öffentlichkeitsarbeit KoKi Landkreis Miltenberg 

 

7.1.1  Presse 

 Im Rahmen der Pressearbeit wird vor allem auf öffentlichkeitswirksame Werbung für 

Veranstaltungen gesetzt, z.B. in den hiesigen Amts- und Wochenblättern sowie der loka-

len Presse. Neben der Werbung im Vorfeld wird meist noch ein Artikel im Nachgang zu ei-

ner Veranstaltung, wenn etwa ein Fachvortrag für die Netzwerkpartner stattgefunden hat, 

in der lokalen Presse lanciert. 

Auch die unter Punkt 6.1.2 genannten Elternseminare werden, neben Flyern und Poster 

für die Netzwerkpartner, stark über die lokale Presse beworben. 

 

7.1.2  Werbematerialien 

 Neben der Pressearbeit werden gezielt Werbemittel, wie z.B. Flyer und Broschüren, 

eingesetzt. 

 

KoKi-Flyer 

 Die KoKi hat zwei unterschiedliche Flyer erstellt: einen für Fachkräfte und einen für El-

tern/Interessierte. Dieser wurde an alle Netzwerkpartner versendet. Weitere Exemplare 

können angefordert werden, z.B. um sie an interessierte Eltern herauszugeben. 

Der Flyer liegt auch im Landratsamt aus, z.B. in den Broschürenständern des Jugendam-

tes, am Bürgerservice oder im Gesundheitsamt. 

 

Flyer zu Elternkursen, EPB und „Von Anfang an…“ 

 Diese Flyer werden gezielt nur an Fachkräfte aus dem Netzwerk zur Weiterleitung an 

und Werbung bei in Frage kommenden (belasteten) Eltern herausgegeben. 
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Sonstige Flyer 

 Die KoKi hat mittlerweile diverse selbst erstellte Flyer mit Hinweisen für Eltern, die den 

Umgang mit Kindern und Säuglingen betreffen. Zu nennen sind hier „Bitte nicht schütteln!“ 

(Text und Grafiken in Kooperation mit den KoKis Stadt und Landkreis Aschaffenburg), 

„Babys und Bildschirmmedien“ (mit freundlicher Genehmigung der KoKi Stadt Aschaffen-

burg) und „Das wünsche ich mir von dir!“ (mit freundlicher Genehmigung des „Runden 

Tisch – Frühe Kindheit Würzburg“). 

Die Flyer werden regelmäßig zur Auslage und/oder Herausgabe direkt an Eltern an die 

Kooperationspartner verschickt, bzw. von dort angefragt. 

 

Familienwegweiser 

 Zusammen mit der Fachstelle für Familienangelegenheiten wurde bereits 2010 der 

„Familienwegweiser - Unterstützung für Familien aus dem Landkreis Miltenberg“43 erstellt. 

Er wird mindestens ein Mal pro Jahr aktualisiert und neu aufgelegt, die Nachfrage aus 

dem Netzwerk ist sehr gut. Außerdem ist er dem „Infopaket“ nach der Geburt beigelegt, so 

dass darüber jährlich um die 1000 Haushalte direkt erreicht werden. 

Der Familienwegweiser kann zur Herausgabe durch Netzwerkpartner an Interessierte bei 

der KoKi bestellt werden. 

Der Wegweiser ist auch auf der Homepage des Landratsamtes zu finden, immer in der ak-

tuellsten Version. Sehen Sie hierzu Punkt 6.1.3. 

 

7.1.3  Homepage44 

 Auf der Landratsamts-Homepage ist die KoKi unter der Rubrik „Bildung, Soziales & Ge-

sundheit“ > „Kinder & Jugend“ > „Sachbereich 221 Frühe Hilfen, Jugend und Familie“ -> 

„Koordinierende Kinderschutzstelle“ zu finden. 

Auf der KoKi-Seite finden sich Inhalte zu Zielen und Aufgaben, der Erreichbarkeit, das 

Flyer- und Broschürenangebot sowie nützliche Verlinkungen nach extern. 

 

 

 

                                                
43 Zu beziehen über die KoKi, Kontakt: siehe Impressum, oder einsehbar unter: http://www.landkreis-

miltenberg.de/Gesundheit-Soziales/Kinder-Jugend/KoKi.aspx unter der Rubrik „Merkblätter“, dann „Kinder, 

Jugend und Familie - Familienwegweiser“. 
44 Oder direkt zu finden unter: http://www.landkreis-miltenberg.de/Gesundheit-Soziales/Kinder-

Jugend/KoKi.aspx 
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7.1.4  Veranstaltungen 

 Jede Art von Veranstaltung der KoKi oder Teilnahme an einer Veranstaltung kann als 

Öffentlichkeitsarbeit gesehen werden. Neben der Vermittlung fachlicher Inhalte – ob für El-

tern oder Fachkräfte – geht es immer auch um das Bewerben der Stelle und deren Aufga-

ben und perspektivisch um eine nachhaltige positive Wahrnehmung in der Öffentlichkeit. 

 

Die Veranstaltungen der KoKi sind vielfältig. So sind, neben den unter Punkt 6.1 mit Un-

terpunkten beschriebenen Veranstaltungen und Angeboten für Eltern, auch Fachveranstal-

tungen oder Fortbildungen für die Netzwerkpartner sowie Teilnahmen an Veranstaltungen 

der Netzwerkpartner zu nennen. 

 

Fachvorträge 

 Regelmäßig ein bis zwei Mal pro Jahr werden den Fachkräften Vorträge mit namhaften 

Referenten zu einem aktuellen Thema angeboten. Hierzu werden in der Regel alle Netz-

werkpartner eingeladen. 

 

Fachtage 

Die KoKi veranstaltet in regelmäßige Abständen (ca. alle 1-2 Jahre) sehr gut besuchte 

(kostenfreie) Fachtage mit namhaften Referenten. Im Rahmen der Kooperation und Ver-

netzung werden zum Teil Fachtage gemeinsam mit der Fachstelle für Familienangelegen-

heiten und der Pädagogischen Kita-Fachberatung intern organisiert und durchgeführt.  

Die jeweiligen Themen werden zum Teil vorab im AK Frühkindliche Prävention vorbereitet 

und Sachbereichsintern abgestimmt. 

Die Veranstaltungen erhalten sehr viel Zuspruch von Seiten der Netzwerkpartner und sol-

len weiterhin stattfinden. Die Veranstaltungsplanung liegt größtenteils bei der KoKi. 

 

Fortbildungsveranstaltungen 

 Neben den Fachvorträgen werden Einzelveranstaltungen für Teams oder Institutionen 

zum Thema „Kinderschutz“ im Rahmen von Fortbildungsveranstaltungen angeboten. Die-

se werden auf Anfrage entweder vor Ort bei den Netzwerkpartnern abgehalten, oder die 

KoKi bietet, unabhängig von einer Anfrage, ein eigenes Angebot in den Räumlichkeiten 

des Landratsamtes an. 

 

Externe Teilnahme 
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 Die KoKi stellt die Stelle und die Aufgaben auch immer wieder im Rahmen von Veran-

staltungen von Netzwerkpartnern vor. 

 

7.2  Öffentlichkeitsarbeit innerhalb der KoKi-Kooperation Bayerischer Untermain 

   (Region 1: Landkreis und Stadt Aschaffenburg, Landkreis Miltenberg) 

 

7.2.1  Werbematerialien 

 Die KoKis Aschaffenburg und Miltenberg haben im Jahr 2022 eine Übersicht mit dem 

Titel „Ihre KoKis am Bayerischen Untermain“ erstellt. Darin enthalten sind die Fotos und 

Kontaktdaten der einzelnen KoKi-Stellen. 

 

Zudem werden an der Geburtsklinik am Klinikum Aschaffenburg bei der Entlassung von 

Neugeborenen die Kontaktadressen aller KoKis, mit kurzer Erklärung des Angebots, im U-

Heft in Form eines Einlegers übergeben. 

 

Es wurde auch eine Übersicht zu Angeboten der Frühen Hilfen am Untermain erstellt. Die-

se Übersicht wird immer wieder aktualisiert und bei Kooperationstreffen übergeben. 

 

7.2.2  Veranstaltungen 

 Für übergreifende Netzwerkpartner werden gemeinsame Veranstaltungen angeboten, 

bzw. nehmen die KoKis auf Anfrage gemeinsam teil und stellen ihre Arbeit vor. 
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8  Qualitätssicherung und Fortschreibung der netzwerkbezogenen 

  Kinderschutzkonzeption 

 

8.1 Qualitätssicherung 

 Die fachliche und praktische Arbeit der KoKi wird durch das Team regelmäßig überprüft 

und weiterentwickelt. Die Arbeit und Weiterentwicklung wird der Regierung von Unterfran-

ken und dem Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen jährlich 

im Rahmen eines Sachstandsberichtes dargelegt. Dieser Sachstandsbericht ist Bestand-

teil der Förderrichtlinien zur Arbeit der KoKis in Bayern. 

 

Der Austausch mit den Netzwerkpartnern ist ein wichtiger Baustein für die Weiterentwick-

lung der Kooperation zwischen Institutionen und Berufsgruppen im Kinderschutz. 

Hier wird durch die KoKi sowohl im Rahmen des Arbeitskreises Frühkindliche Prävention, 

als auch über die regelmäßige Öffentlichkeitsarbeit, z.B. durch die Fachveranstaltungen, 

auf eine kontinuierliche Weiterentwicklung der Vernetzung geachtet. 

Die Bedürfnisse der einzelnen Netzwerkpartner fließen dabei in die Planung mit ein. 

 

Neben der aktiven Gestaltung der interdisziplinären Vernetzung hat für die Arbeit der KoKi 

das Erkennen von etwaigen Bedarfslücken in den Angeboten Früher Hilfen eine hohe Be-

deutung. Die eigene Angebotspalette wurde seit Entstehung der KoKi kontinuierlich erwei-

tert. Die Qualität der Arbeit hängt entscheidend mit der Bereitstellung passgenauer Hilfen 

für die Region zusammen. Nur wenn das Angebot dem Bedarf entspricht, kann die KoKi 

ihren Auftrag erfüllen. 

Insgesamt werden dabei aktuelle Entwicklungen berücksichtigt, wie etwa das Bundeskin-

derschutzgesetz. In Folge dessen wurde z.B. das Programm „Infopaket“ und „Herzlich 

willkommen auf der Welt!“ entwickelt. 

 

Die Konzeption wird über eine Verlinkung auf der Seite der KoKi für alle Kooperations-

partner, aber auch für Bürgerinnen und Bürger, bereitgestellt. 

 

8.2 Fortschreibung der netzwerkbezogenen Kinderschutzkonzeption 

 Alle Netzwerkpartner der KoKi im Landkreis Miltenberg wurden entsprechend über die 

Veröffentlichung informiert und können sich bei Bedarf einbringen. 

Die netzwerkbezogene Kinderschutzkonzeption wird regelmäßig überarbeitet und bei vor-

liegenden Veränderungen aktualisiert. 
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9  Ausblick 

 Aktiver Kinderschutz ist als laufender Prozess zu verstehen, der den Rahmenbedingun-

gen vor Ort angepasst sein muss. Dieser Prozess bedarf zum einen einer kontinuierlichen 

Weiterentwicklung der präventiven Maßnahmen. Diese setzen vor Ort bei den Eltern an 

und sollen Kinder vor allem im Hinblick auf Vernachlässigung und Gewalt schützen. Hier-

für ist sowohl die Arbeit der KoKi mit ihren eigenen Angeboten, als auch die Arbeit der 

Netzwerkpartner mit deren Angeboten, wichtig. Im Vordergrund steht eine schnelle und 

unbürokratische Hilfestellung für alle (belasteten) Eltern. 

Die Angebotspalette muss deshalb nicht nur von der KoKi, sondern auch von jedem ein-

zelnen Netzwerkpartner in eigener Verantwortung stetig überprüft und ggf. erweitert wer-

den, um dem Bedarf an passgenauer Hilfe gerecht zu werden. 

 

Zum anderen ist die Weiterführung einer aktiven Vernetzungsarbeit unerlässlich. Vor allem 

durch aufeinander zugehen, der Schaffung einer gleichen Sprache und gemeinsamer 

Standards in der interdisziplinären Zusammenarbeit, wird die Präventionsarbeit im Kinder-

schutz nachhaltigen Erfolg haben können. 

Hier wurden seit Entstehung der KoKi im Landkreis Miltenberg Grundlagen geschaffen, die 

jedoch nach wie vor weiter vertieft werden müssen. Neben einer intensiven Öffentlich-

keitsarbeit und Fortbildungsangeboten im Bereich Kinderschutz und Frühe Hilfen ist die 

Zusammenarbeit mit den Vertretern der relevanten Netzwerkpartner im Rahmen des Ar-

beitskreises Frühkindliche Prävention weiterhin eine wichtige Basis. Viele der Vertreter im 

AK fungieren als Multiplikator ihrer Berufsgruppe und geben erworbenes Wissen an Kolle-

gen weiter. Insgesamt sollte jedoch, unabhängig einer Mitarbeit in einem Gremium, jede 

einzelne Berufsgruppe und Institution in der Jugendhilfe, im Gesundheits-, Erziehungs-, 

Sozial- und Bildungswesen ein Eigeninteresse an der interdisziplinären Vernetzung mit-

bringen. Nur so kann aktiver Kinderschutz gelingen. Dieses Eigeninteresse ist weiterhin 

nicht bei allen Kooperationspartnern feststellbar. Das Team der KoKi arbeitet immer wie-

der intensiv daran, diese Kooperationspartner zu erreichen, die Wichtigkeit des Themas zu 

vermitteln und die Gründe, die bisher einer aktiven Zusammenarbeit im Weg gestanden 

haben, zu ermitteln. 
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Glossar 

 

Abkürzungen 

AELF Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 

AJH Ambulante Jugendhilfe 

ASD Allgemeiner Sozialer Dienst des Jugendamtes 

AWO Arbeiterwohlfahrt 

BKiSchG Bundeskinderschutzgesetz 

BZgA Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung 

EPB Entwicklungspsychologische Beratung 

GDVG Gesundheitsdienst- und Verbraucherschutzgesetz 

HzE Hilfe(n) zur Erziehung (nach § 27 ff. SGB VIII) 

Kess erziehen Kooperativ, ermutigend, sozial, situationsorientiert 

KJHG Kinder- und Jugendhilfegesetz = SGB VIII 

KoKi Koordinierende Kinderschutzstelle 

KKG Art. 1 des BKiSchG, Gesetz zur Kooperation und Information 

PEKiP Prager-Eltern-Kind-Programm 

PI Polizeiinspektion 

SAFE Sichere Ausbildung für Eltern 

SGB Sozialgesetzbuch, hier: SGB VIII/ Sozialgesetzbuch Achtes Buch = Kinder- 

und Jugendhilfegesetz 

StGB Strafgesetzbuch 
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Begriffsbestimmungen 
 
AJH - Ambulante Jugendhilfe 
 
Die ambulante Jugendhilfe leistet im Rahmen der Hilfen zur Erziehung gem. § 27 ff. SGB VIII Hilfe 

vor Ort in Familien, z.B. im Rahmen von Erziehungsbeistandschaft und Sozialpädagogischer Fami-

lienhilfe. 

 

ASD – Allgemeiner Sozialer Dienst 

Beratungsdienst der Jugendämter, richtet sich an Kinder, Jugendliche, junge Volljährige und El-

tern, vor allem in Fragen der Erziehung. Beratung, Information und Vermittlung von weitergehen-

den Erziehungshilfen (HzE) sowie bei akuten Notlagen und Krisensituationen; Jugendgerichtshilfe. 

 

Frühe Hilfen (Definition des Nationalen Zentrums Frühe Hilfen, NZFH, Berlin) 

Frühe Hilfen bilden lokale und regionale Unterstützungssysteme mit koordinierten Hilfsangeboten 

für Eltern und Kinder ab Beginn der Schwangerschaft und in den ersten Lebensjahren mit einem 

Schwerpunkt auf der Altersgruppe der 0- bis 3-Jährigen. Sie zielen darauf ab, Entwicklungsmög-

lichkeiten von Kindern und Eltern in Familie und Gesellschaft frühzeitig und nachhaltig zu verbes-

sern. Neben alltagspraktischer Unterstützung wollen Frühe Hilfen insbesondere einen Beitrag zur 

Förderung der Beziehungs- und Erziehungskompetenz von (werdenden) Müttern und Vätern leis-

ten. Damit tragen sie maßgeblich zum gesunden Aufwachsen von Kindern bei und sichern deren 

Rechte auf Schutz, Förderung und Teilhabe.  

Frühe Hilfen umfassen vielfältige sowohl allgemeine als auch spezifische, aufeinander bezogene 

und einander ergänzende Angebote und Maßnahmen. Grundlegend sind Angebote, die sich an al-

le (werdenden) Eltern mit ihren Kindern im Sinne der Gesundheitsförderung richten (universel-

le/primäre Prävention). Darüber hinaus wenden sich Frühe Hilfen insbesondere an Familien in 

Problemlagen (selektive/sekundäre Prävention). Frühe Hilfen tragen in der Arbeit mit den Familien 

dazu bei, dass Risiken für das Wohl und die Entwicklung des Kindes frühzeitig wahrgenommen 

und reduziert werden. Wenn die Hilfen nicht ausreichen, eine Gefährdung des Kindeswohls abzu-

wenden, sorgen Frühe Hilfen dafür, dass weitere Maßnahmen zum Schutz des Kindes ergriffen 

werden. 

Frühe Hilfen basieren vor allem auf multiprofessioneller Kooperation, beziehen aber auch bürger-

schaftliches Engagement und die Stärkung sozialer Netzwerke von Familien mit ein. Zentral für die 

praktische Umsetzung Früher Hilfen ist deshalb eine enge Vernetzung und Kooperation von Insti-

tutionen und Angeboten aus den Bereichen der Schwangerschaftsberatung, des Gesundheitswe-

sens, der interdisziplinären Frühförderung, der Kinder- und Jugendhilfe und weiterer sozialer 

Dienste. Frühe Hilfen haben dabei sowohl das Ziel, die flächendeckende Versorgung von Familien 
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mit bedarfsgerechten Unterstützungsangeboten voranzutreiben, als auch die Qualität der Versor-

gung zu verbessern. 

 

Insoweit erfahrene Fachkraft 

Es gibt aktuell keine rechtliche Definition für eine sogenannte „insoweit erfahrene Fachkraft“. 

Dipl.-Psychologe Ralf Slüter, Mitarbeiter bei Die Kinderschutz-Zentren Deutschland e.V.45 und Lei-

ter des Kinderschutz-Zentrums Harburg, hat in der Fachzeitschrift „Das Jugendamt“46 2007 folgen-

de Hinweise zu den Kompetenzen einer „insoweit erfahrenen Fachkraft“ gegeben: 

 Formen und Ursachen von Kindeswohlgefährdung kennen; 

 Dynamiken von Gewalt gegen Kinder kennen (in Familien und zwischen Helfer/innen und 

Familien); Erziehungskompetenzen und die Veränderungsfähigkeit von Eltern einschätzen 

können; 

 Wirksamkeit verschiedener Hilfen beurteilen können; 

 über Erfahrungen in Gesprächen mit Eltern und Kindern verfügen, um andere in solchen 

Gesprächen anleiten zu können; 

 über notwendige Spezialkenntnisse verfügen; 

 Hilfesysteme kennen (z.B. Kinder- und Jugendhilfe, Gesundheit, Schule); 

 über supervisorische Kenntnisse verfügen, um Helfer/innen in der Reflexion der eigenen 

Rolle und im Erwerb von Handlungsstrategien unterstützen zu können; 

 persönlich belastbar sein und Angebote der Selbstreflexion kontinuierlich wahrnehmen. 

 

Das Bayerische Landesjugendamt legt folgendes in den Empfehlungen zur Umsetzung des 

Schutzauftrages nach § 8a SGB VIII fest47: 

Qualifikation der Fachkraft im Jugendamt 

Unbeschadet sonstiger Regelungen muss mindestens eine der beteiligten Fachkräfte bei der Ein-

schätzung des Gefährdungsrisikos über folgende Qualifikationen verfügen: 

                                                
45 Weitere Informationen zu den Kinderschutzzentren unter: www.kinderschutz-zentren.org 
46 Ralf Slüter zur „insoweit erfahrenen Fachkraft“ in „Das Jugendamt, Zeitschrift für Jugendhilfe und Fami-

lienrecht“, Heft 11/2007, S. 515-520, Hg.: Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e.V.; 

www.dijuf.de 
47 Beschluss des Landesjugendhilfeausschusses vom 15.03.2006, geänderte Fassung vom 10.07.2012, wei-

tere Informationen unter: http://www.blja.bayern.de/themen/waechteramt/gewalt/Empfehlungen_8a.html 
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 einschlägige abgeschlossene Berufsausbildung (z. B. Sozialpädagogik, Psychologie, Medi-

zin), Qualifizierung durch nachgewiesene Fortbildung, 

 Praxiserfahrung im Umgang mit traumatisierten Kindern und Problemfamilien, 

 Fähigkeit zur Kooperation mit den Fachkräften öffentlicher und freier Träger der Jugendhil-

fe, sowie mit weiteren Einrichtungen, z. B. der Gesundheitshilfe, Polizei, … 

 Kompetenz zur kollegialen Beratung; nach Möglichkeit supervisorische oder coaching-

Kompetenzen, persönliche Eignung (z. B. Belastbarkeit, professionelle Distanz, Urteilsfä-

higkeit). 

Exkurs zur „insoweit erfahrenen Fachkraft“: 

Insoweit erfahrene Fachkräfte nach § 8a Abs. 4 Satz 2, § 8b Abs. 1 SGB VIII und § 4 Abs. 2 KKG 

müssen dieselben Qualifikationskriterien wie die Fachkräfte im Jugendamt erfüllen. 

 

Kindeswohlgefährdung 

Die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs hat den Begriff Kindeswohlgefährdung konkretisiert 

und versteht darunter „eine gegenwärtige, in einem solchen Maße vorhandene Gefahr, dass sich 

bei der weiteren Entwicklung eine erhebliche Schädigung mit ziemlicher Sicherheit voraussehen 

lässt.“ 

 Gegenwärtig vorhandene Gefahr: In der Praxis kommt es darauf an, Lebensumstände, 

bzw. Tun oder Unterlassen der Eltern mit den Bedürfnissen eines konkreten Kindes in Be-

ziehung zu setzen. 

 Erheblichkeit der (bzw. einer drohenden oder bereits eingetretenen) Schädigung: Nicht jede 

Entwicklungsbeeinträchtigung, nicht jede elterliche Verletzung der Interessen eines Kindes, 

bzw. eines/einer Jugendlichen oder Einschränkung seiner/ihrer Entwicklungsmöglichkeiten 

stellt eine Gefährdung im Sinne des § 1666 Abs. 1 BGB48 dar. Eine Erheblichkeit ist sicher 

gegeben, wenn ein Kind/Jugendlicher an Leib und Leben bedroht ist. Bei einer nicht unmit-

telbar feststellbaren/auftretenden Erheblichkeit bei der Bewertung eines Falles können je-

doch zur weiteren Einschätzung Kriterien wie etwa die voraussichtliche Dauer von Beein-

trächtigungen, die Stärke ihrer Ausprägung und ihr Einfluss auf verschiedene Lebens- und 

Entwicklungsbereiche herangezogen werden. 

 Sicherheit der Vorhersage: Hier muss man bei der Prüfung des Falles von einer gefähr-

dungsbedingten erheblichen Beeinträchtigung der kindlichen Entwicklung für die Zukunft 

                                                
48 Die Ausführung dazu findet sich im Anhang. 
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ausgehen können, falls nicht schon eine Schädigung eingetreten ist, die als Grundlage 

dient. Hierbei ist für evt. gerichtliches Vorgehen die Begrifflichkeit „mit ziemlicher Sicher-

heit“ von Bedeutung, d.h. der Nachweis der Schädigung für die Zukunft muss gut belegt 

sein. 
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Anhang 

Für das Netzwerk relevante Gesetzgebung 

Änderungen durch das Bundeskinderschutzgesetz/ BKiSchG und 2021 das Kinder- und Ju-

gendstärkungsgesetz/ KJSG im Sozialgesetzbuch VIII 

 

§ 8a Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung 

 

(1)  Werden dem Jugendamt gewichtige Anhaltspunkte für die Gefährdung des Wohls eines Kin-

des oder Jugendlichen bekannt, so hat es das Gefährdungsrisiko im Zusammenwirken mehrerer 

Fachkräfte einzuschätzen. Soweit der wirksame Schutz dieses Kindes oder dieses Jugendlichen 

nicht in Frage gestellt wird, hat das Jugendamt die Erziehungsberechtigten sowie das Kind oder 

den Jugendlichen in die Gefährdungseinschätzung einzubeziehen und, sofern dies nach fachlicher 

Einschätzung erforderlich ist, sich dabei einen unmittelbaren Eindruck von dem Kind und seiner 

persönlichen Umgebung zu verschaffen. Hält das Jugendamt zur Abwendung der Gefährdung die 

Gewährung von Hilfen für geeignet und notwendig, so hat es diese den Erziehungsberechtigten 

anzubieten. 

 1. sich dabei einen unmittelbaren Eindruck von dem Kind und von seiner persönlichen Umge-

bung zu verschaffen sowie  

2. Personen, die gemäß § 4 Absatz 3 des Gesetzes zur Kooperation und Information im Kinder-

schutz dem Jugendamt Daten übermittelt haben, in geeigneter Weise an der Gefährdungsein-

schätzung zu beteiligen. Hält das Jugendamt zur Abwendung der Gefährdung die Gewährung von 

Hilfen für geeignet und notwendig, so hat es diese den Erziehungsberechtigten anzubieten. 

 

(2)  Hält das Jugendamt das Tätigwerden des Familiengerichts für erforderlich, so hat es das Ge-

richt anzurufen; dies gilt auch, wenn die Erziehungsberechtigten nicht bereit oder in der Lage sind, 

bei der Abschätzung des Gefährdungsrisikos mitzuwirken. Besteht eine dringende Gefahr und 

kann die Entscheidung des Gerichts nicht abgewartet werden, so ist das Jugendamt verpflichtet, 

das Kind oder den Jugendlichen in Obhut zu nehmen. 

 

(3)  Soweit zur Abwendung der Gefährdung das Tätigwerden anderer Leistungsträger, der Einrich-

tungen der Gesundheitshilfe oder der Polizei notwendig ist, hat das Jugendamt auf die Inan-

spruchnahme durch die Erziehungsberechtigten hinzuwirken. Ist ein sofortiges Tätigwerden erfor-

derlich und wirken die Personensorge-berechtigten oder die Erziehungsberechtigten nicht mit, so 

schaltet das Jugendamt die anderen zur Abwendung der Gefährdung zuständigen Stellen selbst 

ein. 

 

(4) In Vereinbarungen mit den Trägern von Einrichtungen und Diensten, die Leistungen  

nach diesem Buch erbringen, ist sicherzustellen, dass  

1. deren Fachkräfte bei Bekanntwerden gewichtiger Anhaltspunkte für die Gefährdung eines von 

ihnen betreuten Kin�des oder Jugendlichen eine Gefährdungseinschätzung vornehmen,  

2. bei der Gefährdungseinschätzung eine insoweit erfahrene Fachkraft beratend hinzugezogen 

wird sowie  

3. die Erziehungsberechtigten sowie das Kind oder der Jugendliche in die Gefährdungseinschät-

zung einbezogen werden, soweit hierdurch der wirksame Schutz des Kindes oder Jugendli-

chen nicht in Frage gestellt wird. 

 

In den Vereinbarungen sind die Kriterien für die Qualifikation der beratend hinzuzuziehenden in-

soweit erfahrenen Fachkraft zu regeln, die insbesondere auch den spezifischen Schutzbedürfnis-

sen von Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen Rechnung tragen. Daneben ist in die Ver-

einbarungen insbesondere die Verpflichtung aufzunehmen, dass die Fachkräfte der Träger bei den 

Erziehungsberechtigten auf die Inanspruchnahme von Hilfen hinwirken, wenn sie diese für erfor-

derlich halten, und das Jugendamt informieren, falls die Gefährdung nicht anders abgewendet 

werden kann. 
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(5) In Vereinbarungen mit Kindertagespflegepersonen, die Leistungen nach diesem Buch erbrin-

gen, ist sicherzustellen, dass diese bei Bekanntwerden gewichtiger Anhalts�punkte für die Ge-

fährdung eines von ihnen betreuten Kindes eine Gefährdungseinschätzung vornehmen und dabei 

eine insoweit erfahrene Fachkraft beratend hinzuziehen. 

Die Erziehungsberechtigten sowie das Kind sind in die Gefährdungseinschätzung einzubeziehen, 

soweit hierdurch der wirksame Schutz des Kindes nicht in Frage gestellt wird. 

Absatz 4 Satz 2 und 3 gilt entsprechend.  

 

(6) Werden einem örtlichen Träger gewichtige Anhaltspunkte für die Gefährdung des Wohls eines 

Kindes oder eines Jugendlichen bekannt, so sind dem für die Gewährung von Leistungen zustän-

digen örtlichen Träger die Daten mitzuteilen, deren Kenntnis zur Wahrnehmung des Schutzauf-

trags bei Kindeswohlgefährdung nach § 8a erforderlich ist. Die Mitteilung soll im Rahmen eines 

Gespräches zwischen den Fachkräften der beiden örtlichen Träger erfolgen, an dem die Perso-

nensorgeberechtigten sowie das Kind oder der Jugendliche beteiligt werden sollen, soweit hier-

durch der wirksame Schutz des Kin�des oder des Jugendlichen nicht in Frage gestellt wird.  

 

 
§ 8b Fachliche Beratung und Begleitung zum Schutz von Kindern und Jugendlichen 
 
(1) Personen, die beruflich in Kontakt mit Kindern oder Jugendlichen stehen, haben bei der Ein-
schätzung einer Kindeswohlgefährdung im Einzelfall gegenüber dem örtlichen Träger der Jugend-
hilfe Anspruch auf Beratung durch eine insoweit erfahrene Fachkraft. 
 
(2) Träger von Einrichtungen, in denen sich Kinder oder Jugendliche ganztägig oder für einen Teil 
des Tages aufhalten oder in denen sie Unterkunft erhalten, und die zuständigen Leistungsträger, 
haben gegenüber dem überörtlichen Träger der Jugendhilfe Anspruch auf Beratung bei der Ent-
wicklung und Anwendung fachlicher Handlungsleitlinien 
 

1. zur Sicherung des Kindeswohls und zum Schutz vor Gewalt sowie 
 
2. zu Verfahren der Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an strukturellen Entscheidun-

gen in der Einrichtung sowie zu Beschwerdeverfahren in persönlichen Angelegenheiten. 
 
(3) Bei der fachlichen Beratung nach den Absätzen 1 und 2 wird den spezifischen Schutzbedürf-
nissen von Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen Rechnung getragen. 
 
 
§ 16 SGB VIII, Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie 

(1) Müttern, Vätern, anderen Erziehungsberechtigten und jungen Menschen sollen Leistungen der 
allgemeinen Förderung der Erziehung in der Familie angeboten werden. Diese Leistungen sollen 
Erziehungsberechtigte bei der Wahrnehmung ihrer Erziehungsverantwortung unterstützen und da-
zu beitragen, dass Familien sich die für ihre jeweilige Erziehungs- und Familiensituation erforderli-
chen Kenntnisse und Fähigkeiten insbesondere in Fragen von Erziehung, Beziehung und Konflikt-
bewältigung, von Gesundheit, Bildung, Medienkompetenz, Hauswirtschaft sowie der Vereinbarkeit 
von Familie und Erwerbstätigkeit aneignen können und in ihren Fähigkeiten zur aktiven Teilhabe 
und Partizipation gestärkt werden. Sie sollen auch Wege aufzeigen, wie Konfliktsituationen in der 
Familie gewaltfrei gelöst werden können. 

(2) Leistungen zur Förderung der Erziehung in der Familie sind insbesondere  

1. Angebote der Familienbildung, die auf Bedürfnisse und Interessen sowie auf Erfahrungen 
von Familien in unterschiedlichen Lebenslagen und Erziehungssituationen eingehen, die 
Familie zur Mitarbeit in Erziehungseinrichtungen und in Formen der Selbst- und Nachbar-
schaftshilfe besser befähigen, zu ihrer Teilhabe beitragen sowie junge Menschen auf Ehe, 
Partnerschaft und das Zusammenleben mit Kindern vorbereiten, 
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2. Angebote der Beratung in allgemeinen Fragen der Erziehung und Entwicklung junger Men-
schen, 

3. Angebote der Familienfreizeit und der Familienerholung, insbesondere in belastenden Fa-
miliensituationen, die bei Bedarf die erzieherische Betreuung der Kinder einschließen. 

Dabei soll die Entwicklung vernetzter, kooperativer, niedrigschwelliger, partizipativer und sozial-
raumorientierter Angebotsstrukturen unterstützt werden. 

(3) Müttern und Vätern sowie schwangeren Frauen und werdenden Vätern sollen Beratung und 
Hilfe in Fragen der Partnerschaft und des Aufbaus elterlicher Erziehungs- und Beziehungskompe-
tenzen angeboten werden. 

(4) Das Nähere über Inhalt und Umfang der Aufgaben regelt das Landesrecht. 

(5) Ab 2013 soll für diejenigen Eltern, die ihre Kinder von ein bis drei Jahren nicht in Einrichtungen 
betreuen lassen wollen oder können, eine monatliche Zahlung (zum Beispiel Betreuungsgeld) ein-
geführt werden. 
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Bundeskinderschutzgesetz/ BKiSchG, ergänzt durch das Kinder- und Jugendstärkungsge-
setz / KJSG (2021) 
Art. 1 BKiSchG: Gesetz zur Kooperation und Information im Kinderschutz (KKG) 

§ 1 Kinderschutz und staatliche Mitverantwortung 

(1) Ziel des Gesetzes ist es, das Wohl von Kindern und Jugendlichen zu schützen und ihre körper-
liche, geistige und seelische Entwicklung zu fördern. 

(2) Pflege und Erziehung der Kinder und Jugendlichen sind das natürliche Recht der Eltern und die 
zuvörderst ihnen obliegende Pflicht. Über ihre Betätigung wacht die staatliche Gemeinschaft. 

(3) Aufgabe der staatlichen Gemeinschaft ist es, soweit erforderlich, Eltern bei der Wahrnehmung 
ihres Erziehungsrechts und ihrer Erziehungsverantwortung zu unterstützen, damit 

1. sie im Einzelfall dieser Verantwortung besser gerecht werden können, 

2. im Einzelfall Risiken für die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen frühzeitig erkannt 
werden und 

3. im Einzelfall eine Gefährdung des Wohls eines Kindes oder eines Jugendlichen vermieden 
oder, falls dies im Einzelfall nicht mehr möglich ist, eine weitere Gefährdung oder Schädi-
gung abgewendet werden kann, 

(4) Zu diesem Zweck umfasst die Unterstützung der Eltern bei der Wahrnehmung ihres Erzie-
hungsrechts und ihrer Erziehungsverantwortung durch die staatliche Gemeinschaft insbesondere 
auch Information, Beratung und Hilfe. Kern ist die Vorhaltung eines möglichst frühzeitigen, koordi-
nierten und multiprofessionellen Angebots im Hinblick auf die Entwicklung von Kindern vor allem in 
den ersten Lebensjahren für Mütter und Väter sowie schwangere Frauen und werdende Väter 
(Frühe Hilfen). 

§ 2 Information der Eltern über Unterstützungsangebote in Fragen der Kindesentwicklung 

(1) Eltern sowie werdende Mütter und Väter sollen über Leistungsangebote im örtlichen Einzugs-
bereich zur Beratung und Hilfe in Fragen der Schwangerschaft, Geburt und der Entwicklung des 
Kindes in den ersten Lebensjahren informiert werden. 

(2) Zu diesem Zweck sind die nach Landesrecht für die Information der Eltern nach Absatz 1 zu-
ständigen Stellen befugt, den Eltern ein persönliches Gespräch anzubieten. Dieses kann auf 
Wunsch der Eltern in ihrer Wohnung stattfinden. Sofern Landesrecht keine andere Regelung trifft, 
bezieht sich die in Satz 1 geregelte Befugnis auf die örtlichen Träger der Jugendhilfe. 

§ 3 Rahmenbedingungen für verbindliche Netzwerkstrukturen im Kinderschutz 

(1) In den Ländern werden insbesondere im Bereich Früher Hilfen flächendeckend verbindliche 
Strukturen der Zusammenarbeit der zuständigen Leistungsträger und Institutionen im Kinderschutz 
mit dem Ziel aufgebaut und weiterentwickelt, sich gegenseitig über das jeweilige Angebots- und 
Aufgabenspektrum zu informieren, strukturelle Fragen der Angebotsgestaltung und -entwicklung 
zu klären sowie Verfahren im Kinderschutz aufeinander abzustimmen, 

(2) In das Netzwerk sollen insbesondere Einrichtungen und Dienste der öffentlichen und freien Ju-
gendhilfe, Leistungserbringer, mit denen Verträge nach § 125 des Neunten Buches Sozialgesetz-
buch bestehen, Gesundheitsämter, Sozialämter, Schulen, Polizei- und Ordnungsbehörden, Agen-
turen für Arbeit, Krankenhäuser, Sozialpädiatrische Zentren, Frühförderstellen, Beratungsstellen 
für soziale Problemlagen, Beratungsstellen nach den §§ 3 und 8 des Schwangerschaftskonfliktge-
setzes, Einrichtungen und Dienste zur Müttergenesung sowie zum Schutz gegen Gewalt in engen 
sozialen Beziehungen, Mehrgenerationenhäuser, Familienbildungsstätten, Familiengerichte und 
Angehörige der Heilberufe einbezogen werden. 
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(3) Sofern Landesrecht keine andere Regelung trifft, soll die verbindliche Zusammenarbeit im Kin-
derschutz als Netzwerk durch den örtlichen Träger der Jugendhilfe organisiert werden. Die Betei-
ligten sollen die Grundsätze für eine verbindliche Zusammenarbeit in Vereinbarungen festlegen. 
Auf vorhandene Strukturen soll zurückgegriffen werden. 

(4) Dieses Netzwerk soll zur Beförderung Früher Hilfen durch den Einsatz von Familienhebammen 
gestärkt werden. Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend unterstützt 
den Aus- und Aufbau der Netzwerke Frühe Hilfen und des Einsatzes von Familienhebammen auch 
unter Einbeziehung ehrenamtlicher Strukturen durch eine zeitlich auf vier Jahre befristete Bundes-
initiative, die im Jahr 2012 mit 30 Millionen Euro, im Jahr 2013 mit 45 Millionen Euro und in den 
Jahren 2014 und 2015 mit 51 Millionen Euro ausgestattet wird. Nach Ablauf dieser Befristung wird 
der Bund einen Fonds zur Sicherstellung der Netzwerke Frühe Hilfen und der psychosozialen Un-
terstützung von Familien einrichten, für den er jährlich 51 Millionen Euro zur Verfügung stellen 
wird. Die Ausgestaltung der Bundesinitiative und des Fonds wird in Verwaltungsvereinbarungen 
geregelt, die das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend im Einvernehmen 
mit dem Bundesministerium der Finanzen mit den Ländern schließt. 

§ 4 Beratung und Übermittlung von Informationen durch Geheimnisträger bei Kindeswohl-
gefährdung 

(1) Werden 

1. Ärztinnen oder Ärzten, Zahnärztinnen oder Zahnärzten, Hebammen oder Entbindungspfle-
gern oder Angehörigen eines anderen Heilberufes, der für die Berufsausübung oder die 
Führung der Berufsbezeichnung eine staatlich geregelte Ausbildung erfordert, 

2. Berufspsychologinnen oder -psychologen mit staatlich anerkannter wissenschaftlicher Ab-
schlussprüfung, 

3. Ehe-, Familien-, Erziehungs- oder Jugendberaterinnen oder -beratern sowie 

4. Beraterinnen oder Beratern für Suchtfragen in einer Beratungsstelle, die von einer Behörde 
oder Körperschaft, Anstalt oder Stiftung des öffentlichen Rechts anerkannt ist, 

5. Mitgliedern oder Beauftragten einer anerkannten Beratungsstelle nach den §§ 3 und 8 des 
Schwangerschaftskonfliktgesetzes, 

6. staatlich anerkannten Sozialarbeiterinnen oder -arbeitern oder staatlich anerkannten Sozi-
alpädagoginnen oder -pädagogen oder 

7. Lehrerinnen oder Lehrern an öffentlichen und an staatlich anerkannten privaten Schulen 

in Ausübung ihrer beruflichen Tätigkeit gewichtige Anhaltspunkte für die Gefährdung des Wohls 
eines Kindes oder eines Jugendlichen bekannt, so sollen sie mit dem Kind oder Jugendlichen und 
den Erziehungsberechtigten die Situation erörtern und, soweit erforderlich, bei den Erziehungsbe-
rechtigten auf die Inanspruchnahme von Hilfen hinwirken, soweit hierdurch der wirksame Schutz 
des Kindes oder des Jugendlichen nicht in Frage gestellt wird. 

(2) Die Personen nach Absatz 1 haben zur Einschätzung der Kindeswohlgefährdung gegenüber 
dem Träger der öffentlichen Jugendhilfe Anspruch auf Beratung durch eine insoweit erfahrene 
Fachkraft. Sie sind zu diesem Zweck befugt, dieser Person die dafür erforderlichen Daten zu 
übermitteln; vor einer Übermittlung der Daten sind diese zu pseudonymisieren. 

(3) Scheidet eine Abwendung der Gefährdung nach Absatz 1 aus oder ist ein Vorgehen nach Ab-
satz 1 erfolglos und halten die in Absatz 1 genannten Personen ein Tätigwerden des Jugendamtes 
für erforderlich, um eine Gefährdung des Wohls eines Kindes oder eines Jugendlichen abzuwen-
den, so sind sie befugt, das Jugendamt zu informieren; hierauf sind die Betroffenen vorab hinzu-
weisen, es sei denn, dass damit der wirksame Schutz des Kindes oder des Jugendlichen in Frage 
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gestellt wird. Zu diesem Zweck sind die Personen nach Satz 1 befugt, dem Jugendamt die erfor-
derlichen Daten mitzuteilen. 

Die Sätze 1 und 2 gelten für die in Absatz 1 Nummer 1 genannten Personen mit der Maßgabe, 
dass diese unverzüglich das Jugendamt in�formieren sollen, wenn nach deren Einschätzung eine 
dringende Gefahr für das Wohl des Kindes oder des Jugendlichen das Tätigwerden des Jugend-
amtes erfordert.  

(4) Wird das Jugendamt von einer in Absatz 1 genannten Person informiert, soll es dieser Person 
zeitnah eine Rückmeldung geben, ob  

es die gewichtigen Anhaltspunkte für die Gefährdung des Wohls des Kindes oder Jugendlichen 
bestätigt sieht und ob es zum Schutz des Kindes oder Jugendlichen tätig geworden ist und noch 
tätig ist. Hierauf sind die Betroffenen vorab hinzuweisen, es sei denn, dass damit der wirksame 
Schutz des Kindes oder des Jugendlichen in Frage gestellt wird.  

(5) Die Absätze 2 und 3 gelten entsprechend für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Zollbehör-
den.  

(6) Zur praktischen Erprobung datenschutzrechtskonformer Umsetzungsformen und zur Evaluie-
rung der Auswirkungen auf den Kinderschutz kann Landesrecht die Befugnis zu einem fallbezoge-
nen interkollegialen Austausch von Ärztinnen und Ärzten regeln. 

 

§ 5 Mitteilungen an das Jugendamt 

(1) Werden in einem Strafverfahren gewichtige Anhaltspunkte für die Gefährdung des Wohls eines 
Kindes oder eines Jugendlichen bekannt, informiert die Strafverfolgungsbehörde oder das Gericht 
unverzüglich den zuständigen örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe sowie im Falle seiner 
Zuständigkeit den überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe und übermittelt die aus ihrer 
Sicht zur Einschätzung des Gefährdungsrisikos erforderlichen Daten. Die Mitteilung ordnen Richte-
rinnen oder Richter, Staatsanwältinnen oder Staatsanwälte an. § 4 Absatz 2 gilt entsprechend. 

(2) Gewichtige Anhaltspunkte für eine Gefährdung können insbesondere dann vorliegen, wenn 
gegen eine Person, die mit einem Kind oder Jugendlichen in häuslicher Gemeinschaft lebt oder die 
regelmäßig Umgang mit ihm hat oder haben wird, der Verdacht besteht, eine Straftat nach den §§ 
171, 174, 176 bis 180, 182, 184b bis 184e, 225, 232 bis 233a, 234, 235 oder 236 des Strafgesetz-
buchs begangen zu haben. 
 
 
In diesem Zusammenhang eigene Regelung für Ärztinnen und Ärzte, sowie Hebammen und 
Entbindungspfleger in Bayern: 
 
Art. 14 GDVG (Gesundheitsdienst und Verbraucherschutzgesetz; in Bayern in Kraft seit dem 
16.05.2008) 
 
(6) Ärztinnen und Ärzte, Hebammen und Entbindungspfleger sind verpflichtet, gewichtige Anhalts-
punkte für eine Misshandlung, Vernachlässigung oder einen sexuellen Missbrauch eines Kindes 
oder Jugendlichen, die ihnen im Rahmen ihrer Berufsausübung bekannt werden, unter Übermitt-
lung der personenbezogenen Daten unverzüglich dem Jugendamt mitzuteilen. 
 
 
Strafgesetzbuch (StGB) 
§ 34 StGB Rechtfertigender Notstand 
 
Wer in einer gegenwärtigen, nicht anders abwendbaren Gefahr für Leben, Leib, Freiheit, Ehre, Ei-
gentum oder ein anderes Rechtsgut eine Tat begeht, um die Gefahr von sich oder einem anderen 
abzuwenden, handelt nicht rechtswidrig, wenn bei Abwägung der widerstreitenden Interessen, 
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namentlich der betroffenen Rechtsgüter und des Grades der ihnen drohenden Gefahren, das ge-
schützte Interesse das beeinträchtigte wesentlich überwiegt. Dies gilt jedoch nur, soweit die Tat ein 
angemessenes Mittel ist, die Gefahr abzuwenden. 
 
 
Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) 
§ 1666 BGB Gerichtliche Maßnahmen bei Gefährdung des Kindeswohls 
 
(1) Wird das körperliche, geistige oder seelische Wohl des Kindes oder sein Vermögen gefährdet 
und sind die Eltern nicht gewillt oder nicht in der Lage, die Gefahr abzuwenden, so hat das Famili-
engericht die Maßnahmen zu treffen, die zur Abwendung der Gefahr erforderlich sind. 
 
(2) In der Regel ist anzunehmen, dass das Vermögen des Kindes gefährdet ist, wenn der Inhaber 
der Vermögenssorge seine Unterhaltspflicht gegenüber dem Kind oder seine mit der Vermögens-
sorge verbundenen Pflichten verletzt oder Anordnungen des Gerichts, die sich auf die Vermögens-
sorge beziehen, nicht befolgt. 

(3) Zu den gerichtlichen Maßnahmen nach Absatz 1 gehören insbesondere 

 
1. Gebote, öffentliche Hilfen wie zum Beispiel Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe und der 

Gesundheitsfürsorge in Anspruch zu nehmen, 
 
2. Gebote, für die Einhaltung der Schulpflicht zu sorgen, 
 
3. Verbote, vorübergehend oder auf unbestimmte Zeit die Familienwohnung oder eine andere 

Wohnung zu nutzen, sich in einem bestimmten Umkreis der Wohnung aufzuhalten oder zu 
bestimmende andere Orte aufzusuchen, an denen sich das Kind regelmäßig aufhält, 

 
4. Verbote, Verbindung zum Kind aufzunehmen oder ein Zusammentreffen mit dem Kind her-

beizuführen, 
 
5. die Ersetzung von Erklärungen des Inhabers der elterlichen Sorge, 
 
6. die teilweise oder vollständige Entziehung der elterlichen Sorge. 

 
(4) In Angelegenheiten der Personensorge kann das Gericht auch Maßnahmen mit Wirkung gegen 
einen Dritten treffen. 
 
 
§ 1666a BGB Grundsatz der Verhältnismäßigkeit; Vorrang öffentlicher Hilfen 
 
(1) Maßnahmen, mit denen eine Trennung des Kindes von der elterlichen Familie verbunden ist, 
sind nur zulässig, wenn der Gefahr nicht auf andere Weise, auch nicht durch öffentliche Hilfen, be-
gegnet werden kann. Dies gilt auch, wenn einem Elternteil vorübergehend oder auf unbestimmte 
Zeit die Nutzung der Familienwohnung untersagt werden soll. Wird einem Elternteil oder einem 
Dritten die Nutzung der vom Kind mitbewohnten oder einer anderen Wohnung untersagt, ist bei 
der Bemessung der Dauer der Maßnahme auch zu berücksichtigen, ob diesem das Eigentum, das 
Erbbaurecht oder der Nießbrauch an dem Grundstück zusteht, auf dem sich die Wohnung befin-
det; Entsprechendes gilt für das Wohnungseigentum, das Dauerwohnrecht, das dingliche Wohn-
recht oder wenn der Elternteil oder Dritte Mieter der Wohnung ist. 
 
(2) Die gesamte Personensorge darf nur entzogen werden, wenn andere Maßnahmen erfolglos 
geblieben sind oder wenn anzunehmen ist, dass sie zur Abwendung der Gefahr nicht ausreichen. 
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2162-A 

 

Richtlinie zur Förderung Koordinierender Kinderschutzstellen KoKi –  

Netzwerk frühe Kindheit 

Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales 

vom 21. Januar 2020, Az. V2/6524.01/32 

(BayMBl. Nr. 52) 

 
1Der Freistaat Bayern gewährt nach Maßgabe dieser Richtlinie und der allgemeinen haushalts-

rechtlichen Bestimmungen (insbesondere Art. 23, 44 der Bayerischen Haushaltsordnung – BayHO, 

der dazu erlassenen Verwaltungsvorschriften und der Allgemeinen Nebenbestimmungen für Zu-

wendungen zur Projektförderung an kommunale Körperschaften) Zuwendungen zur Förderung ei-

ner flächendeckenden Regelstruktur Koordinierender Kinderschutzstellen. 2Die Förderung erfolgt 

ohne Rechtsanspruch im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel. 

 

 

1. Zweck der Zuwendung 
1Den örtlichen Trägern der öffentlichen Jugendhilfe obliegt die Gesamtverantwortung für die Erfül-

lung der Aufgaben nach dem Achten Buch Sozialgesetzbuch (§ 79 SGB VIII). 2Aufgabe der obers-

ten Landesjugendbehörde ist, die Weiterentwicklung der Jugendhilfe anzuregen und zu fördern (§ 

82 Abs. 1 SGB VIII). 3Zur Weiterentwicklung des präventiven Kinderschutzes durch Frühe Hilfen 

unterstützt der Freistaat Bayern Kommunen bei der Etablierung sozialer Frühwarn- und Fördersys-

teme. 4Gefördert werden Koordinierende Kinderschutzstellen (KoKi – Netzwerk frühe Kindheit). 
5Ziel der Förderung ist es, belastete Eltern mit Säuglingen und Kleinkindern frühzeitig zu erreichen 

und sie passgenau zu unterstützen, um so Überforderungssituationen zu vermeiden, die zu Miss-

handlung und Vernachlässigung von Kindern führen können. 6Hierzu knüpft die Koordinierende 

Kinderschutzstelle ein interdisziplinäres Netzwerk zwischen allen Berufsgruppen, die sich wesent-

lich mit Säuglingen und Kleinkindern befassen. 7Überforderung der Eltern und andere Risikofakto-

ren für die kindliche Entwicklung sowie für das Kindeswohl sollen frühzeitig erkannt werden, damit 

ihnen durch zuverlässige und institutionsübergreifende Unterstützung begegnet werden kann. 8Die 

Phase der frühen Kindheit ist entscheidend für die weitere Entwicklung eines Kindes, insbesonde-

re was Stresstoleranz, Bindungs- und Bildungsfähigkeit anbelangt. 9Neben der Vermeidung von 

Kindeswohlgefährdungen werden durch die Förderung elterlicher Beziehungs- und Erziehungs-

kompetenzen positive Entwicklungschancen für Kinder geschaffen. 10Dies ist ein elementarer Bei-

trag zur Schaffung von Chancen- und Bildungsgerechtigkeit. 

 

 

2. Gegenstand der Förderung 

2.1 Einrichtung der Koordinierenden Kinderschutzstelle 
1Die Einrichtung der Koordinierenden Kinderschutzstelle erfolgt zwingend im Verantwortungsbe-

reich des Jugendamtes. 2Die Koordinierende Kinderschutzstelle unterstützt potenziell oder akut 

belastete Familien durch Aufbau, Pflege und Weiterentwicklung systematischer, interdisziplinärer 

Netzwerke aller am Kinderschutz beteiligter Akteure. 

 
2.2 Zielgruppe der Koordinierenden Kinderschutzstelle 
1Zielgruppe der Koordinierenden Kinderschutzstelle sind insbesondere Familien mit Säuglingen 

und Kleinkindern, deren soziale und ökonomische Lebensverhältnisse auf Benachteiligung und 

Belastung hinweisen und die gezielter und qualifizierter Unterstützung bedürfen (selekti-

ve/sekundäre Prävention). 2Risiko- und Schutzfaktoren sollen frühzeitig erkannt, Risikofaktoren 

minimiert und Schutzfaktoren aufgebaut werden. 3Durch die Netzwerkarbeit der Koordinierenden 

Kinderschutzstellen sollen etwaige Hemmschwellen von Familien und Netzwerkpartnern gegen-

über der Kinder- und Jugendhilfe weiter abgebaut und so niedrigschwellige Angebote gestärkt 

werden. 4Eltern sollen auch in belasteten Lebenssituationen in die Lage versetzt werden, ihrer Er-

ziehungsverantwortung gerecht zu werden.  
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2.3 Netzwerkbildung 
1Bei der Netzwerkbildung sind sozialräumliche Strukturen zu beachten. 2Entsprechend der beste-

henden Sozialräume kann in einem Jugendamtsbezirk – insbesondere in Ballungsräumen – die 

Einrichtung mehrerer Koordinierender Kinderschutzstellen erforderlich sein. 3Die Anzahl der not-

wendigen Koordinierenden Kinderschutzstellen ist auf der Grundlage der bestehenden Jugendhil-

feplanung nach § 80 SGB VIII zu ermitteln (zum Beispiel Sozialräume, Organisationsstruktur in 

Großstädten, Flächenlandkreisen, besondere soziale „Brennpunkte“, Anzahl Familien mit Migrati-

onshintergrund etc.). 

 
2.4 Erfüllung der Aufgaben nach § 8a SGB VIII 
1Die Koordinierende Kinderschutzstelle agiert im präventiven Bereich. 2Sie arbeitet personell und 

organisatorisch von der für die Erfüllung der Aufgaben nach § 8a SGB VIII zuständigen Stelle ge-

trennt. 3Die Schnittstelle zwischen Koordinierender Kinderschutzstelle und dieser Stelle ist in der 

Kinderschutzkonzeption (Nr. 4.3) darzulegen. 

 

 

3. Zuwendungsempfänger 

Zuwendungsempfänger sind die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe in Bayern. 

 

 
4. Zuwendungsvoraussetzungen 

Die Zuwendungsempfänger haben nachfolgende Leistungen als Zuwendungsvoraussetzung zu 

erbringen: 

 
4.1 Netzwerkarbeit 

Der Zuwendungsempfänger muss Netzwerkarbeit im nachstehenden Umfang leisten: 

 
4.1.1  
1Netzwerkarbeit umfasst den Aufbau, die Erweiterung, Pflege und Weiterentwicklung verbindlicher 

regionaler Netzwerke zur frühzeitigen Unterstützung von Familien. 2Durch Bündelung vorhandener 

Kompetenzen vor Ort und verbindliche sowie nachhaltige interdisziplinäre Zusammenarbeit soll ei-

ne optimale Unterstützung der Zielgruppe ermöglicht werden. 3Die Netzwerkarbeit bedingt die Ein-

bindung möglichst aller Professionen, die sich wesentlich mit der in Nr. 2 genannten Zielgruppe be-

fassen. 4Wichtige Netzwerkpartner sind daher unter anderem Geburtskliniken, Hebammen und 

Entbindungspfleger, Gesundheitsämter, Ärzte, Psychiatrien, Kliniken, Schwangerenberatungsstel-

len, Erziehungsberatungsstellen, Kindertagesstätten, weitere Einrichtungen der Kinder- und Ju-

gendhilfe, Frühförderstellen, Träger der Grundsicherung, Sucht- und Drogenberatungsstellen, 

Frauenschutzeinrichtungen, Schuldnerberatungsstellen, Polizei und ehrenamtliche Akteure. 

 
4.1.2  
1Neben der Koordination von geeigneten Hilfeangeboten umfasst die Netzwerkarbeit auch die 

Schaffung von systematischen Zugängen zur Zielgruppe durch eine verbindliche Zusammenarbeit 

mit dem Gesundheitswesen. 2Insbesondere mit Geburtskliniken sollen gemeinsame Instrumente 

erarbeitet werden, die eine Einschätzung der Risiko- und Schutzfaktoren ermöglichen. 3Zusätzlich 

sollen verbindliche Absprachen über das weitere Vorgehen getroffen werden. 

 

4.1.3  
1Um eine bestmögliche Vernetzung zu gewährleisten, ist eine Analyse der Kooperationspartner, ih-

rer Aufgaben und Angebote, fachlicher Ressourcen und Grenzen sowie der Zielgruppe vor Ort 

notwendig.2Die Analyse umfasst auch die Prüfung der Angebote auf Akzeptanz und Erreichbarkeit. 
3Insbesondere aufsuchende Hilfeangebote sollen in das Netzwerk eingebunden werden. 

 

4.1.4  

Ziele der Netzwerkarbeit sind unter anderem die Verbesserung der gegenseitigen Kenntnis und 

Akzeptanz der einzelnen Netzwerkpartner, gemeinsame Sprachregelungen, transparente Überga-

beregelungen und verbindliche Standards im präventiven Kinderschutz.  
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4.1.5  

Geeignete Mittel, um die Ziele der Netzwerkarbeit zu erreichen, sind etwa die Einrichtung Runder 

Tische, Arbeitsgemeinschaften nach § 78 SGB VIII oder vergleichbarer (auch virtueller) Kommuni-

kationsplattformen zum fachlichen Austausch aller Berufsgruppen und Institutionen, die Frühe Hil-

fen anbieten. 

 
4.1.6  

Die gegenseitige Vertretung von Kommunen untereinander ist nur im Rahmen der Netzwerkarbeit 

gestattet. 

 

4.2 Navigationsfunktion 
1Neben der Netzwerkarbeit als allgemeine, strukturelle Zusammenarbeit hat die Koordinierende 

Kinderschutzstelle Eltern entsprechend ihrem individuellen Bedarf innerhalb des Jugendamtes o-

der an geeignete Netzwerkpartner zu vermitteln und den Übergang an der Schnittstelle zwischen 

zwei Netzwerkpartnern auf Wunsch unterstützend zu begleiten. 2Bei der Zusammenarbeit im Ein-

zelfall sind insbesondere die Regelungen des Sozialdatenschutzes zu beachten. 

 
4.3 Netzwerkbezogene Kinderschutzkonzeption 

4.3.1  
1Der Zuwendungsempfänger hat eine netzwerkbezogene Kinderschutzkonzeption zu erstellen, die 

Grundlage der Netzwerkarbeit ist. 2Die netzwerkbezogene Kinderschutzkonzeption ist aus einer 

zielgruppenspezifischen Angebots- und Bedarfsanalyse der Region heraus zu entwickeln und 

muss vorhandene Angebote Früher Hilfen erfassen.  

 
4.3.2  
1Sie ist gemeinsam mit den Netzwerkpartnern zu entwickeln, sollte vom Jugendhilfeausschuss be-

schlossen und von den Netzwerkpartnern unterzeichnet werden. 2Die Konzeption muss eine klare 

Zuweisung von Aufgaben und Verantwortlichkeiten im Netzwerk sowie Mechanismen zur Erfolgs-

kontrolle enthalten. 3Die netzwerkbezogene Kinderschutzkonzeption wird im Rahmen der Netz-

werkarbeit weiterentwickelt und fortgeschrieben. 

 

4.3.3  
1Inhaltlich soll die netzwerkbezogene Kinderschutzkonzeption insbesondere Aussagen zu folgen-

den Punkten enthalten: 

– Ausgangslage: strukturierte Darstellung bestehender Angebote Früher Hilfen sowie nicht ge-

deckter Bedarf, 

– Zielsetzung, 

– Zielerreichung: Umsetzung und Methodik, 

– organisatorische Eingliederung der Koordinierenden Kinderschutzstelle im Jugendamt, 

– Räumlichkeiten der Koordinierenden Kinderschutzstelle, 

– Erreichbarkeit/Vertretungsregelungen, 

– Schnittstellenmanagement zu anderen Fachbereichen innerhalb des Jugendamtes; insbe-

sondere Definition der Schnittstelle zu der für die Erfüllung der Aufgaben nach § 8a SGB 

VIII zuständigen Stelle, 

– regionale politische Beschlussfassung, 

– Planung hinsichtlich der Weiterentwicklung und Fortschreibung der Konzeption, 

– Konzept zur Öffentlichkeitsarbeit. 

 
2Die netzwerkbezogene Kinderschutzkonzeption ist unter namentlicher Nennung der an der Koor-

dinierenden Kinderschutzstelle tätigen Fachkräfte sowie der Netzwerkpartner mit Beschreibung 

des Aufgaben- und Kompetenzbereichs, Telefonnummer und E-Mail-Adresse in geeigneter Weise 

zu veröffentlichen (zum Beispiel eigene Homepage der Koordinierenden Kinderschutzstelle). 
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4.4 Personelle Ausstattung und berufliche Qualifikation 

4.4.1  
1Um den fachlichen Anforderungen gerecht werden zu können, sind pro Koordinierender Kinder-

schutzstelle in der Regel mindestens 1,5 Vollzeitstellen erforderlich. 2In begründeten Fällen ist eine 

Vollzeitstelle ausreichend; in diesem Fall ist die Sicherstellung der verlässlichen und kontinuierli-

chen Vertretung in der netzwerkbezogenen Kinderschutzkonzeption (vgl. Nr. 4.3) konkret darzule-

gen. 

 
4.4.2  

Um die Organisation und den Arbeitsablauf nicht wesentlich zu beeinträchtigen, darf die regelmä-

ßige Arbeitszeit einer teilzeitbeschäftigten Fachkraft die Hälfte der regelmäßigen Arbeitszeit einer 

vollzeitbeschäftigten Fachkraft nicht unterschreiten. 

 

4.4.3  
1Die eingesetzte Fachkraft muss ein Studium an einer Hochschule für angewandte Wissenschaf-

ten in der Ausbildungsrichtung Soziale Arbeit oder eine mindestens gleichwertige Ausbildung in ei-

ner anderen geeigneten Fachrichtung abgeschlossen haben. 2Sie muss über die notwendigen 

Fachkenntnisse und Fähigkeiten auf sozialpädagogischem und psychologischem Gebiet sowie 

über einschlägige Rechtskenntnisse verfügen. 3Praktische Erfahrungen im Arbeitsfeld der Bezirks-

sozialarbeit oder in Spezialdiensten der Kinder- und Jugendhilfe sind nachzuweisen. 

 
4.4.4  
1Die eingesetzte Fachkraft soll auf dem Themengebiet der Frühen Hilfen fortgebildet werden. 
2Hierzu bietet das Zentrum Bayern Familie und Soziales – Bayerisches Landesjugendamt während 

der Etablierungsphase ein entsprechendes Fortbildungsangebot an. 3Schwerpunkte liegen in den 

Aufgabenbereichen „Kooperation und Vernetzung“ sowie im Bereich „frühe Kindheit“, insbesonde-

re in der präventiven Bindungsförderung und der entwicklungspsychologischen Beratung. 

 

4.5 Empfehlungen und Evaluation 

4.5.1  

Zur Sicherstellung einer landesweit einheitlichen Umsetzung des Förderprogramms gibt das 

Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales fachliche Empfehlungen heraus. 

 
4.5.2  

Zur Weiterentwicklung der Strukturen im Bereich Früher Hilfen in Bayern wird das Förderpro-

gramm evaluiert, der Zuwendungsempfänger hat an der Evaluation teilzunehmen. 

 

4.6 Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit 

4.6.1  

Durch methodische und medienwirksame Darstellung der Aufgaben und Leistungen wird ein posi-

tives Bild der Koordinierenden Kinderschutzstellen in der Bevölkerung geschaffen. 

 
4.6.2  
1Die Koordinierende Kinderschutzstelle hat auf Briefköpfen und Materialien der Öffentlichkeitsar-

beit sowie zur Kennzeichnung der Räumlichkeiten das vom Staatsministerium für Familie, Arbeit 

und Soziales entwickelte Logo (Download unter www.stmas.bayern.de/design/logos.htm) zu ver-

wenden und an geeigneten Stellen auf die Internetseite www.kinderschutz.bayern.de hinzuweisen, 

auf der weitere und aktuelle Informationen eingestellt sind. 2Damit wird ein landesweit einheitli-

ches, identifizierbares Leistungsangebot mit Wiedererkennungswert geschaffen. 

 
4.7 Eigenbeteiligung 

Die staatliche Förderung setzt eine mindestens gleich hohe Beteiligung des Zuwendungsempfän-

gers voraus. 
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5. Art und Umfang der Förderung 

5.1 Art der Förderung 
1Die Zuwendung wird im Rahmen einer Projektförderung als Festbetragsfinanzierung (Personal-

kostenzuschuss) gewährt. 2Bewilligungszeitraum ist das Haushaltsjahr. 

 
5.2 Umfang der Förderung 
1Eine vollzeitbeschäftigte Fachkraft wird mit einem Festbetrag bis zu 16 500 Euro jährlich geför-

dert. 2Bei Fachkräften in Teilzeit reduziert sich die Förderung anteilig. 

 

 

6. Mehrfachförderungen 

Eine Förderung nach dieser Richtlinie entfällt, wenn für den gleichen Zuwendungszweck andere 

Mittel des Freistaates Bayern, des Bundes oder der Europäischen Union in Anspruch genommen 

werden. 

 

 

7. Sachliche Zuständigkeit 

Die Regierungen sind für den Vollzug dieser Richtlinie sachlich zuständig. 

 

 
8. Antrag; Form und Frist 
1Der Antrag auf Förderung ist schriftlich vor Beginn des Bewilligungszeitraums (siehe Nr. 5.1 Satz 

2) zu stellen. 2Der aktuelle Stand bzw. die Weiterentwicklung der netzwerkbezogenen Kinder-

schutzkonzeption (Nr. 4.3) ist beizufügen. 3Die Zustimmung zum vorzeitigen Maßnahmebeginn gilt 

mit Eingang des Antrags bei der Bewilligungsbehörde als erteilt, wenn im vorhergehenden Bewilli-

gungszeitraum Zuwendungen bewilligt wurden und keine wesentlichen Änderungen der Bewilli-

gungsvoraussetzungen eingetreten sind.  

 

 
9. Nachweis und Prüfung der Verwendung 
1Der Nachweis der Verwendung, der aus einem Sachbericht und einem zahlenmäßigen Nachweis 

besteht, muss bis spätestens 31. März des Folgejahres bei der jeweils zuständigen Regierung ein-

gereicht werden. 2Ein einfacher Verwendungsnachweis ist zugelassen. 3Von den eingereichten 

Sachberichten ist jeweils eine Fertigung an das Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales 

weiterzuleiten. 

 

 

10. Inkrafttreten, Außerkrafttreten 
1Diese Richtlinie tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2020 in Kraft. 2Sie tritt mit Ablauf des 31. Dezem-

ber 2022 außer Kraft. 

  

Dr. Markus Gruber 

Ministerialdirektor 
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Koordinierender Kinderschutz 

Kinder, Jugend und Familie 

Römerstr. 18-24 

63785 Obernburg 

Telefon: 09371/ 501 - 610 oder - 611 

 

 

 

Kooperationsgrundlagen für die Netzwerkpartner 
der KoKi im Landkreis Miltenberg 

 
 

Manche Eltern benötigen auf Grund einer belasteten Lebenssituation Beratung und Unterstützung 

bei der Erziehung und Versorgung ihrer Kinder. Aus wissenschaftlichen Untersuchungen ist be-

kannt, dass die Erfahrungen in der frühen Kindheit maßgeblich für die weitere Entwicklung eines 

Menschen sind. 

In der täglichen Arbeit der Netzwerkpartner aus Jugendhilfe, Gesundheits-, Erziehungs-, Sozial- 

und Bildungswesen werden oftmals belastete Situationen von Familien bekannt. Jede Fachkraft im 

Netzwerk entscheidet dann über den weiteren Verlauf der Zusammenarbeit mit den Eltern. Man-

che Bedarfe von Familien können vom eigenen System nicht gedeckt werden. 

Hier beginnt die Arbeit der KoKi: 

Sie bietet allen Kooperationspartnern Beratung an, auf Wunsch auch mit anonymisierten Daten der 

betroffenen Familien. Gemeinsam mit den Eltern/Sorgeberechtigten wird der Bedarf der Familien 

geklärt. Die KoKi erbringt nach ihren fachlichen Möglichkeiten Hilfen selbst, koordiniert eine even-

tuell notwendige Weitervermittlung und bezieht mit Einverständnis der Eltern gegebenenfalls weite-

re Helfer mit ein.  

Zielgruppe der KoKi sind werdende Eltern und Eltern mit Kindern im Alter von 0-6 Jahren. 

 

 

Folgende gesetzliche Regelungen sehen die Kontaktaufnahme der Kooperationspartner zur KoKi, 

bzw. zum Allgemeinen Sozialen Dienst (ASD) eines Jugendamtes vor: 

 § 4 KKG: Beratung und Übermittlung von Informationen durch Geheimnisträger bei Kin-
deswohlgefährdung. 

 § 8a SGB VIII: Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung. 

 § 8b SGB VIII: Fachliche Beratung und Begleitung zum Schutz von Kindern und Jugendli-
chen. 

 

Die Kooperationsgrundlagen sehen die Zusammenarbeit der Netzwerkpartner mit der KoKi 

in Abstufungen vor. Die Zusammenarbeit ist gegliedert in: 

 Empfehlung („grüner Fall“): eine Beratung/Zusammenarbeit mit der KoKi wäre aus Sicht 
der Netzwerkpartner wünschenswert, beruht jedoch vollkommen auf der Freiwilligkeit der 
Eltern. 

 Verbindliche Vermittlung/Zusammenarbeit („gelber Fall“): eine Zusammenarbeit zwischen 
Eltern und KoKi wird seitens der Netzwerkpartner verbindlich angestrebt auf Grund der fa-
miliären Situation (sog. „gewichtige Anhaltpunkte“ sind vorhanden). Dennoch ist die Maß-
nahme für die Eltern freiwillig. Bei Nichtinanspruchnahme der KoKi durch die Familie muss 
die familiäre Situation seitens des übermittelnden Netzwerkpartners erneut geprüft werden. 
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 Mitteilung bei Kindeswohlgefährdung („roter Fall“): die gewichtigen Anhaltspunkte für eine 
Kindeswohlgefährdung sind so konkret und akut, dass eine direkte Mitteilung/ Abgabe an 
den Allgemeinen Sozialen Dienst (ASD) erfolgt. 

Sie können jederzeit vorab einen Fall anonym, d.h. ohne Nennung des Namens oder weite-

rer Daten der Familie/ des Kindes, bei der KoKi vorstellen und besprechen. 

Im Rahmen der anonymen Fallbesprechung wird gemeinsam zu möglichen gewichtigen 

Anhaltspunkten und dem weiteren Vorgehen beraten. 

Die KoKi bietet die anonyme Fallberatung für Kinder bis zum Alter von 10 Jahren. Wenn es um äl-

tere Kinder oder Jugendliche geht, wenden Sie sich bitte dafür an den Allgemeinen Sozialen 

Dienst (s.u.). 

 

 

Empfehlung („grüner Fall“) 
Wenn im Kontakt mit den Eltern ein allgemeiner Beratungs- und Unterstützungsbedarf deut-

lich wird: 

Den Eltern wird die Inanspruchnahme der Beratung durch die KoKi angeboten und empfohlen 
 Es erfolgt in der Praxis, Klinik, Beratungsstelle oder Institution eine Weitergabe von Infor-

mationen über die Unterstützungsangebote der KoKi an die Eltern und eine Motivation zur 
Inanspruchnahme im Rahmen eines Gespräches. 

 Es erfolgt keine Informationsweitergabe an die KoKi und kein Austausch mit ihr. 

 Die Verantwortung für die Inanspruchnahme der jeweiligen Beratungs- und Unterstüt-
zungsangebote bleibt bei den Eltern. 

 

 

Verbindliche Vermittlung/Zusammenarbeit („gelber Fall“) 
Wenn ein erhöhter Bedarf sichtbar wird und zur eigenen Sicherheit der Kontakt zur KoKi 

verbindlich hergestellt werden soll: 

 

Die Eltern werden verbindlich an die KoKi vermittelt 

 Mit dem Wissen und dem Einverständnis der Eltern erfolgt eine Kontaktaufnahme zur KoKi. 

 Mit dem Wissen und dem Einverständnis der Eltern erfolgt eine Weitergabe von Informatio-
nen, die zur Übernahme der Arbeit mit den Eltern erforderlich sind, an die KoKi. 

 Mit dem Wissen und dem Einverständnis der Eltern erfolgt eine Absprache über mögliche 
Rückmeldungen, wie Inanspruchnahme oder Beendigung der Beratung. 

 

Initiierung einer Zusammenarbeit mit der KoKi 

 Mit dem Einverständnis der Eltern wird möglichst ein gemeinsamer Gesprächstermin mit 
den Fachkräften und den Eltern vereinbart. 

 In dem gemeinsamen Gespräch erfolgt, mit dem Einverständnis der Eltern, von Seiten der 
Fachkraft eine Weitergabe der notwendigen Informationen an die KoKi. 

 Es erfolgt eine Abstimmung über die zu bearbeitenden Themen und Ziele und eine Klärung 
über die Verteilung der Aufgaben auf die beiden Stellen. 

 Es erfolgt eine Abstimmung über einen möglicherweise darüberhinausgehenden Informati-
onsaustausch zwischen beiden Stellen, wie etwa Abbruch der Zusammenarbeit. 

 

Die KoKi im Landkreis Miltenberg befindet sich in der Dienststelle Obernburg, Römerstr. 18-

24, 63785 Obernburg. 

Sie erreichen die Mitarbeiterinnen folgendermaßen: 

Zu den Öffnungszeiten des Landratsamtes 

Claudia Kallen (Zimmer 2.11) 

Tel.: 09371/ 501 611; E-Mail: claudia.kallen@lra-mil.de 
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In der Regel am Vormittag zwischen 8.00 – 13.00 Uhr  

Evelyn Zöller (Zimmer 2.11) 

Tel.: 09371/ 501 610; E-Mail: evelyn.zoeller@lra-mil.de 

 
Sollten Sie niemanden direkt erreichen besteht die Möglichkeit, eine Nachricht auf dem Anrufbe-
antworter zu hinterlassen. Sie werden innerhalb eines Arbeitstages zurückgerufen. 
Bei längerer Abwesenheit ist ein entsprechender Hinweis auf dem Anrufbeantworter vermerkt mit 
Vertretungsregelung. 

 

 

Mitteilung bei Kindeswohlgefährdung („roter Fall“) 
Wenn die Informationen oder Situationen auf eine Kindeswohlgefährdung hinweisen: 

Initiierung der Zusammenarbeit mit dem Allgemeinen Sozialen Dienst (ASD) des Jugendamtes bei 

einer akuten Kindeswohlgefährdung 

 Wird im Rahmen einer ärztlichen Behandlung/Hebammenleistung/ Beratung/ Therapie/ Be-
treuung eine Kindeswohlgefährdung festgestellt, erfolgt eine Mitteilung an den ASD. 

 Eine solche Mitteilung erfolgt mit Wissen der Eltern, soweit hierdurch der wirksame Schutz 
des Kindes nicht in Frage gestellt wird. 

 Die Fachkraft informiert möglichst im Rahmen eines gemeinsamen Gespräches mit den El-
tern die Mitarbeiter*innen des ASD über die beobachteten Gefährdungsaspekte. Falls ein 
persönliches Gespräch nicht möglich ist, kann auch der „Meldebogen für Institutionen (Kli-
niken, Arztpraxen, Kitas usw.) und Beratungsstellen bei Verdacht auf erhebliche Vernach-
lässigung und Gewalt/Kindeswohlgefährdung nach § 4 KKG und § 8a SGB VIII “ dafür ver-
wendet werden. 

 Im Rahmen eines solchen Gespräches wird das weitere Vorgehen des ASD vermittelt und 
es werden Absprachen bezüglich der weiteren Zusammenarbeit zwischen den Eltern und 
dem ASD, sowie der mitteilenden Fachkraft und dem ASD getroffen. Bei einer Meldung mit-
tels „Meldebogen“ wird der ASD zuerst Kontakt mit dem Melder aufnehmen zur Klärung 
des weiteren Vorgehens. 

 
Den Allgemeinen Sozialen Dienst des Jugendamtes erreichen Sie innerhalb der Geschäftszeiten 

des Landratsamtes folgendermaßen: 

 

Helen Großmann (Teamleitung Allgemeiner Sozialer Dienst)  

Tel.: 09371/ 501- 226; E-Mail: helen.grossmann@lra-mil.de 

 

Magdalena Schwarzkopf (Klingenberg, Röllbach, Wörth): 

Tel.: 09371/ 501-675; E-Mail: magdalena.schwarzkopf@lra-mil.de 

 

Stefan Hofmann (Amorbach, Laudenbach, Kirchzell, Rüdenau, Schneeberg, Weilbach): 

Tel.: 09371/ 501-240; E-Mail: stefan.hofmann@lra-mil.de 

 

Bettina Link (Eschau (S-Z), Großwallstadt, Mömlingen, Mönchberg, Niedernberg): 

Tel.: 09371/ 501-666; E-Mail: bettina.link@lra-mil.de 

 

Wießmann Mona (Leidersbach, Kleinwallstadt): 

Tel.: 09371/ 501-671; E-Mail: andrea.schäfer@lra-mil.de 
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Hungerland Nadja (Altenbuch, Collenberg, Dorfprozelten, Faulbach, Stadtprozelten) 

Tel.: 09371/ 501-242; nadja.hungerland@lra-mil.de 

 

Kunz Sophia (Obernburg, Sulzbach): 

Tel.: 09371/ 501-672; E-Mail: sophia.kunz@lra-mil.de 

 

Vogl Alina (Erlenbach):  

Tel.: 09371/ 501-673; E-Mail: alina.vogl@lra-mil.de 

 

Vogt Sandra (Elsenfeld, Hausen): 

Tel.: 09371/ 501-667; E-Mail: leonie.hoffmann@lra-mil.de 

 

Huluca Jasmin (Bürgstadt, Eichenbühl, Miltenberg, Neunkirchen): 

Tel.: 09371/ 501-668; E-Mail: jasmin.huluca@lra-mil.de 

 

Kiy Alicia (Eschau A-R, Großheubach, Kleinheubach) 

Tel.: 09371 / 501-660, E-Mail: alicia.kiy@lra-mil.de  

 

Heimberger Johanna (unbegleitete minderj. Flüchtlinge/ Asylbewerberfamilien, Gesamtlandkreis) 

Tel.: 09371/ 501-682; E-Mail: johanna.heimberger@lra-mil.de 

 

Schäfer Andrea (unbegleitete minderj. Flüchtlinge/ Asylbewerberfamilien, Gesamtlandkreis) 

Tel.: 09371/ 501-684; E-Mail: andrea.schaefer@lra-mil.de 

 

Bitte beachten Sie: eine jeweils aktuelle Übersicht des ASD (Mitarbeiter/ Zuständigkeiten, 
Telefonsprechzeiten) erhalten Sie im Internet unter www.landkreis-miltenberg.de  

-> Bildung, Soziales & Gesundheit -> Kinder und Jugend -> Sachbereich 222 Erziehungshil-
fe und Kindeswohl -> Allgemeiner Sozialer Dienst (ASD) 

 

Die Mitarbeiter des ASD sind unter Umständen im Gespräch oder im Außendienst und des-
halb nicht direkt zu erreichen. In diesen Fällen können Sie sich an das Kinderschutztelefon 
des Jugendamtes unter Tel.: 09371/ 501-600 oder per E-Mail an kischuja@lra-mil.de wenden 
und dort Ihr Anliegen platzieren. 

 

Für die Durchführung von Schutzmaßnahmen für Kinder (Inobhutnahmen) abends, an Wo-
chenenden und an Feiertagen ist die Polizeiinspektion Obernburg oder Miltenberg zustän-
dig. 

Die PI Obernburg erreichen Sie unter der Telefonnummer: 06022/ 629-0. 

Die PI Miltenberg erreichen Sie unter der Telefonnummer: 09371/ 945-0. 

Am darauffolgenden Werktag setzt die Polizei den Allgemeinen Sozialen Dienst in Kenntnis 
von der Krisensituation, der ASD entscheidet über das weitere Vorgehen. 
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Grafische Darstellung des Ablaufschemas                                           
„Von Anfang an – Frühe Hilfen im Landkreis Miltenberg“: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anfrage direkt über 

Mutter oder Familie 

Anfrage/ Übermittlung einer Stelle/ Insti-

tution, z. B.: Kinder- oder Geburtsklinik, 

Arzt, Beratungsstelle, Krippe, sonstige; 

(auch) schriftlich mit 

Schweigepflichtenbindung 

Anfrage/ Übermittlung über 

ASD oder sonstiges 

Jugendamt 

(auch) schriftlich mit 

Schweigepflichtenbindung 

Bedarfsklärung mit Familie und ggf. 

Kooperationspartner; 

bei Hinweisen auf gewichtige Anhaltspunk-

te Klärung, ob bereits Kontakt zum ASD 

besteht/bestand, hier ggf. weitere Schwei-

gepflichtenbindungen notwendig; 

danach: Kontaktaufnahme zu Fachkraft 

Frühe Hilfen 

 

Bei geklärtem Bedarf Vereinbarung 

mit: 

- Einverständniserklärung der Eltern 

- Unterschrift Fachkraft Frühe Hilfen 

- Klärung Umfang (Stunden etc.) 

- Ziele/Themen 

Befristung: vorerst 3 Monate 

 

Im Verlauf: 

- Dokumentationsbogen zum Verlauf durch 

die eingesetzte Fachkraft alle 2 Monate an 

KoKi 

-> Rückkopplungsgespräch Fachkraft - 

KoKi 

- zum Ablauf jeden 3. Monats (Befristung): 

gemeinsames Gespräch mit Empfängern, 

Fachkraft und KoKi und Entscheidung, ob 

Weiterführung oder Ende 

- bei zwischenzeitlichem Beendigungs-

wunsch seitens Empfängern: Gespräch zu 

diesem Zeitpunkt: 

Bei Auftreten von gewichtigen An-

haltspunkten nach § 8a SGB VIII: 

- KoKi als ISEF für eingesetzte Fach-

kraft, gemeinsame Einschätzung 

- Verschriftlichung durch eingesetzte 

Fachkraft und Übermittlung durch die-

se oder KoKi an den ASD zur Überprü-

fung in eigener Zuständigkeit 

-> bei Notwendigkeit eines Schutzkon-

zepts: eingesetzte Fachkraft im Rah-

men „Von Anfang an…“ darf nur weiter 

tätig sein mit zusätzlicher Fachkraft der 

Hilfen zur Erziehung 

Beendigung von 

„Von Anfang an – Frühe Hilfen im Landkreis Miltenberg“: 

Bei regulärem Abschluss: Abschlussmitteilung durch eingesetzte Fachkraft 

in Absprache mit Familie, gemeinsames Gespräch mit KoKi, ggf. ASD 


